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vorwort
Direktorin der LMS

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der LMS und ihrer 
„Töchter“,

das Jahr 2019 war für die Landesmedienanstalt 
Saarland ein Jahr des Fortschritts und des Wandels. 
War es doch inhaltlich geprägt von den erfolgreichen 
Verhandlungen zum Medienstaatsvertrag und den damit 
verbundenen neuen Aufgaben der Medienanstalten 
der Länder, vom Bestreben, dem Privatrundfunk eine 
landesweite DAB+-Frequenz zur Verfügung zu stellen 
sowie von der Stärkung der Medienkompetenzförderung 
und des Bereichs Gaming innerhalb unseres Hauses. 

Die stete technische Fortentwicklung der Medien fordert 
uns heraus, die rechtliche Justierung, das pädagogi-
sche Angebot sowie die Medieninhalte permanent zu 
überprüfen, zu debattieren und gegebenenfalls neu zu 
regulieren. 

Personell stellte der Abschied des langjährigen Verwal-
tungsleiters und Direktors der LMS, Uwe Conradt, auf-
grund seiner Wahl zum Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Saarbrücken, eine Zäsur dar. 
Sein Ideenreichtum, seine Initiative, vor allem aber 
seine Begeisterung für Medienthemen und deren 
Fortentwicklung im Sinne des Saarlandes, haben die 
LMS zu der gut aufgestellten Einrichtung gemacht, 
die ich seit Mai 2020 leiten darf. 

Ich danke Uwe Conradt herzlich für sein Wirken und 
die Etablierung einer alle Medienbereiche umfassenden 
LMS. Auch gilt mein Dank Dr. Jörg Ukrow, der in der 
Zeit des Wechsels für Kontinuität gesorgt und umfang-
reiche Vertretungsaufgaben wahrgenommen hat.

Dieser Bericht gibt einen Überblick über die wichtigsten 
Themen und Aktivitäten im Geschäftsjahr 2019 und ist 
damit gleichzeitig ein Dokument der Einsatzfreude und 
Fachlichkeit der Mitarbeiter*innen von Landesmedien-
anstalt Saarland, Saarland Medien GmbH sowie dem 
MedienNetzwerkSaar e.V. unter dessen Vorsitzendem 
Dr. Gerd Bauer. 

Mit ihren vielen Veranstaltungen, Projekten und Semi-
naren gelingt es Jahr für Jahr, saarlandweit und darüber 
hinaus, wichtige Impulse für eine freie und konvergente 
Medienlandschaft sowie deren reflektierte Nutzung zu 
setzen und das Saarland als Medien- und Filmstandort 
attraktiv zu machen.

Das Internet ist das Gravitationszentrum der Medien-
nutzung der jüngeren Generationen – unsere Kinder 
wachsen selbstverständlich damit auf. Ihnen hier 
bestmöglichen Schutz vor schädlichen Inhalten zu 
bieten und Straftaten wie Cybergrooming, Hassbot-
schaften und Gewalt konsequent zu verfolgen, fordert 
unseren Rechtsstaat genauso heraus, wie die supranati-
onale Durchsetzung zentraler Rechtsgüter. Die LMS hat 
hierzu 2019 einen viel beachteten Fachkongress 
„Jugend und Familie im Netz – sicher, souverän, 
geschützt“  veranstaltet, der u.a. herausgearbeitet hat, 
dass wir von Content- und Dienste-Anbietern mehr 
Verantwortung fordern und eine effektive Rechts-
durchsetzung im Netz anstreben, welche möglichst 
übergreifend und international gestaltet werden muss.

All diese Aufgaben aufzunehmen und fortzuführen, 
ist mir Freude und Verpflichtung zugleich. Die im 
Medienrat vertretenen gesellschaftlichen Gruppen, die 
Landesregierung und alle Kooperationspartnerinnen 
und Partner der LMS sind Garanten einer guten 
Fortentwicklung.  „WIR BRAUCHEN FREIE UND UNABHÄNGIGE MEDIEN, DAMIT SICH 

DIE MENSCHEN AUS FREIEN UND UNABHÄNGIGEN QUELLEN INFOR-
MIEREN UND EINE MEINUNG BILDEN KÖNNEN. DIE PRESSEFREIHEIT 
IST EIN BESONDERS WICHTIGES GRUNDRECHT: SIE IST EINE WICH-
TIGE SÄULE DER DEMOKRATIE UND DER SCHLÜSSEL FÜR EINE FREIE 
GESELLSCHAFT.“ 
MINISTERPRÄSIDENT TOBIAS HANS

„KEIN OBJEKT UND KEIN ALGORITHMUS IST JE VON SICH AUS GUT 
ODER BÖSE. JEDER ALGORITHMUS IST UNTRENNBAR MIT DEN 
MENSCHEN VERBUNDEN, DIE IHN ENTWICKELN UND ANWENDEN.“ 
HANNAH FRY

Ich danke allen, die innerhalb der Landesmedienanstalt, 
in den Gremien und in ihrem Verantwortungsbereich die 
medienpolitischen Ziele im Sinne des Saarländischen 
Mediengesetzes und unserer Demokratie voranbringen. 
Nun wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre und 
bedanke mich für Ihr Vertrauen in die Leistungsstärke 
der LMS.

Ihre
Ruth Meyer

Ruth Meyer M.A. 
Direktorin der LMS
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Der deutsche Ratsvorsitz in der EU bietet eine Chance, 
in durch die Corona-Krise besonders schwierigen Zeiten 
für die gesamte Medienbranche Akzente für eine sozial-
verträgliche Stabilisierung des privaten Pfeilers der Me-
dienlandschaften in der EU zu setzen. Der Medienrat der 
LMS wird sich auch weiter dafür einsetzen, dass Vielfalt 
im Saarland in dieser grundwertesensiblen Ausformung 
erhalten bleibt.

Prof. Dr. Stephan Ory 
Vorsitzender des Medienrats der LMS

vorwort
Vorsitzender des Medienrats der LMS

Sehr geehrte Damen und Herren,

2019 war ein Jahr der Vorbereitung auf neue Aufgaben 
der Landesmedienanstalten, wie sie sich europäisch 
definiert durch die Novelle der Richtlinie über audiovisu-
elle Mediendienste der EU, im Medienrecht für Deutsch-
land zusätzlich durch den Staatsvertrag zur Modernisie-
rung der Medienordnung in Deutschland stellen. Kern 
des letzteren ist ein neuer Medienstaatsvertrag, auf den 
sich die Regierungschefinnen und –chefs der Länder 
im Dezember des letzten Jahres verständigten. Dieser 
Staatsvertrag, der der Zustimmung aller 16 Landespar-
lamente bis zum 31. Dezember 2020 bedarf, löst den 
bisherigen Rundfunkstaatsvertrag ab. 
Er hat eine Vielzahl neuer Medienakteure wie Anbieter 
von Medienplattformen, Benutzeroberflächen, Medien-
intermediären und Video-Sharing-Diensten im Blick und 
ergänzt damit die staatsvertragliche Vielfaltsvorsorge 
in einer Weise, die dem verfassungsrechtlichen Auftrag 
zur positiven Ordnung des Rundfunks in einer digitale 
Disruptionen bisheriger Geschäfts- und Kommunikati-
onsmodelle berücksichtigenden Weise Rechnung trägt.

Die Konferenz der Gremienvorsitzenden der Landes-
medienanstalten (GVK) ist in den Prozess der Ausfor-
mung und Konkretisierung dieses neuen Staatsvertrags-
rechts durch Satzungen und Richtlinien eingebunden. 
Der neue Medienstaatsvertrag sieht an einer Vielzahl 
von Stellen Rechte der Landesmedienanstalten oder 
sogar Pflichten zur näheren Bestimmung insbesondere 
von Transparenzgeboten und Diskriminierungsverboten 
für die staatsvertraglich neu erfassten Medienplayer vor. 
Mit Satzungen zur Plattformregulierung und zur 
Regulierung von Intermediären soll insbesondere auch 
die lokale und regionale Meinungsvielfalt in digitalen 
Kategorien zusätzlich befördert werden. 

Auffindbarkeit von lokalem und regionalem Content 
wird zur neuen Währung digitaler Teilhabe. Die GVK hat 
dieser Frage im Berichtsjahr besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Sämtliche Gremien in den 14 Landes-
medienanstalten werden am Ende des laufenden 
Prozesses der Erarbeitung von Satzungen, die zum 
Beispiel auch Fragen der Zulassungsfreiheit für Rund-
funkangebote und der Werberegulierung zum Gegen-
stand haben sollen, über diese neue Rechtsgrundlage 
für Aufsichtstätigkeit Satzung für Satzung zu befinden 
haben – eine große Herausforderung für eine ehrenamt-
liche Struktur in inhaltlicher wie in zeitlicher Hinsicht. 
Gründlichkeit vor Schnelligkeit ist dabei mit Blick auf die 
enorme verfassungsrechtliche wie demokratie- und 
gesellschaftspolitische Relevanz des neuen Rechts-
rahmens für Vielfaltssicherung ein klares Gebot für 
die anstehende Gremienarbeit.

Während nach der Verabschiedung des Medienstaats-
vertrages trotz des theoretischen Risikos eines 
Scheiterns im Ratifikationsprozess feststeht, dass die 
Landesmedienanstalten zusätzliche Aufgaben erfüllen 
müssen, bleibt weiter unklar, ob und wie hierfür auch 
die notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden. Auf Initiative der LMS wird diese Frage 
in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Direktoren 
und Gremienvorsitzenden der Landesmedienanstalten 
diskutiert. Vieles spricht dafür, dass auch bei der 
Medienregulierung durch die Landesmedienanstalten 
die Finanzierung der Organisation von Aufsicht und 
nicht die Organisation der Aufsicht einem Finanzie-
rungsrahmen zu folgen hat, dessen solidarisches 
Element – der Sockelbetrag – seit fast drei Jahrzehnten 
unverändert geblieben ist.

Inhaltlich hat der Medienrat der LMS im Berichtsjahr 
einen besonderen Akzent im Einsatz für Toleranz, 
Demokratie und Vielfalt in den Medien gesetzt. Unter 
dem Motto „Konsequent gegen Hass und Hetze“ hat der 
Medienrat die fortdauernde Bedeutung von Meinungs-
freiheit und -vielfalt im digitalen Zeitalter für das demo-
kratische Zusammenleben betont. Meinungsfreiheit ist 
auch im Zeitalter öffentlicher Kommunikation über eine 
Vielzahl neuer digitaler Netzwerke nicht schrankenlos. 
Falsche Tatsachenbehauptungen sind von der Meinungs-
freiheit ebenso wenig geschützt wie eine Spirale des 
Hasses und der Hetze im Netz. Der Medienrat der LMS 
spricht sich in der Resolution insbesondere auch für 
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Landes-
medienanstalten und den Antisemitismus-Beauftragten 
von Bund und Ländern aus, um antisemitischen 
Strömungen wirkungsvoll entgegenzutreten.

Mit großer Markt- und wachsender Meinungsmacht geht 
eine zunehmende Verantwortung neuer Medienakteu-
re wie soziale Netzwerke für eine grundwerte-sensible 
Kommunikationsverfassung einher. Es ist erfreulich, 
dass die Europäische Kommission die Initiative für 
einen neuen „Digital Services Act“ ergriffen hat, der die 
Chance bietet, dass digitale Plattformen nicht weiter zur 
Destabilisierung der europäischen Demokratien miss-
braucht werden können. Ein gemeinsames Vor-
gehen und einheitliche Standards für die Bewältigung 
von Problemen wie Desinformation und Hetze im 
Internet zählen hierzu aus Sicht des Medienrates der 
LMS ebenso wie die Stärkung von Medienkompetenz in 
allen Altersstufen unserer Gesellschaften.
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die lms
Die Landesmedienanstalt Saarland (LMS) ist eine von 
14 Landesmedienanstalten in Deutschland. Sie ist eine 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in 
Saarbrücken. Sie hat das Recht zur Selbstverwaltung 
und übt ihre Tätigkeit unabhängig und in eigener  
Verantwortung aus.

Die LMS ist für die Zulassung von privaten Hörfunk- 
und Fernsehveranstaltern im Saarland sowie für die 
Aufsicht über deren Programme und auch über Teleme-
dien zuständig. Sie setzt sich für die Vermittlung von 
Medien- und Digitalkompetenz ein und steht darüber 
hinaus als Ansprechpartnerin bei Fragen zu neuen 
Medien zur Verfügung.
 
Zu den Aufgaben der LMS gehören ferner die Entwick-
lung des Medien- und Medienforschungsstandortes 
Saarland, die Förderung neuer Techniken und Verfahren 
der Rundfunkübertragung sowie die Ausbildung von  
Mediengestaltern Bild und Ton.
 
Als einzige Landesmedienanstalt ist die LMS auch  
zuständig für die Untersagung des Veranstaltens und 
Vermittelns nicht nach § 4 Absatz 5 GlüStV erlaubter 
öffentlicher Glücksspiele in Telemedien sowie das 
Verbot von Werbung für unerlaubtes öffentliches 
Glücksspiel und unerlaubte gewerbliche Spielvermitt-
lung im Rundfunk und in Telemedien.

Organe der LMS: Direktor/in und Medienrat

Der Medienrat der LMS setzt sich aus ehrenamtlichen 
Vertreter*innen von derzeit 39 entsendungsberechtig-
ter Institutionen zusammen. Er ist als Aufsichtsgremi-
um vergleichbar mit dem Rundfunkrat des Saarländi-
schen Rundfunks, in den Vertreterinnen und Vertreter 
derselben Gruppen entsandt werden. Die 9. vierjährige 
Amtszeit des Medienrates begann im Januar 2019.

Vorsitzender des Gremiums, das in der Regel viermal 
im Jahr tagt, ist der Medienjurist Prof. Dr. Stephan Ory,  
seine Stellvertreterin ist Isolde Ries, MdL.

Die Aufgaben des Medienrates sind in § 57 des  
Saarländischen Mediengesetzes beschrieben. Zu ihnen 

Medienratsmitglieder und ihre Vertreter (Stand Dezember 2019) 

Vorsitzender: Prof. Dr. Stephan Ory; Stellvertretende Vorsitzende: Isolde Ries

Entsendende Institution Mitglied (Stellv. Mitglied)

Landesregierung Prof. Dr. Stephan Ory | CDU-Landtagsfraktion Ruth Meyer MdL (Timo Mildau MdL)  
| SPD-Landtagsfraktion Sebastian Thul MdL (Martina Holzner MdL) | Die Linke-Landtagsfraktion Barbara Spaniol 
MdL | AfD-Landtagsfraktion Rudolf Müller MdL (Lutz Hecker MdL) | Interregionaler Parlamentarierrat Alexander 
Miesen (Lydia Klinkenberg) | Evangelische Kirche Wolfgang Klein (Dr. Sigrun Welke-Holtmann) 
| Katholische Kirche Tobias Weyand (Katja Göbel) | Synagogengemeinde Erika Hügel (Marianna Margolina) 
| Saarländischer Integrationsrat Sadija Kavgic (Patrizio Maci) | Staatliche Hochschulen des Saarlandes Prof. Gab-
riele Langendorf (Dr. Michael Schmitz) | Landessportverband für das Saarland Dr. Sabine Glück | Saarländische 

Lehrerschaft Stefan Nagel 
(Simone Groh) | Landesju-
gendring Saar e. V. Martin 
Rybak (Sandra Aedtner) 
| Landesarbeitsgemein-
schaft Katholischer Frauen-
verbände im Saarland Diana 
Balanescu (Marliese Weber) 
| Evangelische Frauenhilfe 
im Saarland Sabine Tobisch 
| Frauenrat Saarland Dr. 
Annette Keinhorst (Rita 
Hengesbach) 
| Landesarbeitsgemein-
schaft der Familienverbände 
im Saarland Allwit Gerrits-
mann (Lydia Oschmann) 
| Deutscher Gewerkschafts-
bund Saar Thomas Schulz 

(Edgar Werner Müller) | Deutscher Beamtenbund Saar Brunhilde Puhar (Friedrich H. Singer) | Verband der freien 
Berufe des Saarlandes e. V. Michael Leistenschneider (Martin Abegg) | Vereinigung der Saarländischen Unterneh-
mensverbände e. V. Jens Colling (Tina Mayer) | Industrie- und Handelskammer des Saarlandes Dr. Mathias Hafner 
(Rupert Stillemunkes) | Handwerkskammer des Saarlandes Claus Ochner (Monika Blum) | Landwirtschaftskammer 
des Saarlandes Monika Lambert-Debong (Theresia Croon) | Arbeitskammer des Saarlandes Petra Baltes (Sabine 
Engelhardt-Cavelius) | Saarländischer Städte- und Gemeindetag Jörg Aumann (Patrick Weydmann) | Landkreistag 
Saarland Patrik Lauer (Dr. Theophil Gallo) | Saarländischer Journalistenverband Karin Richter (Dr. Michael Kuder-
na) | Landesausschuss für Weiterbildung Monika Steffen-Rettenmaier 
(Monika Steffgen-Staut) | Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung e. V. Marianne Hurth (Eva Kieser) 
| Saarländische Natur- und Umweltschutzvereinigungen Aribert von Pock | Liga der Freien Wohlfahrtspflege Saar 
Ines Reimann-Matheis (Dr. Martin Rieger) | Behindertenverbände im Saarland Barbara Kronenberger (Michael Im-
mig) | Verbraucherzentrale des Saarlandes e. V. Martin Nicolay (Manuela Pöhlchen) | Landesarbeitsgemeinschaft 
Pro Ehrenamt e. V. Martina Westhäuser (Martin Erbelding) | Lesben- und Schwulenverband Saar Frank Biehler 
(Stephan Wolsdorfer) | CDU-Landtagsfraktion Stefan Thielen MdL (Jutta Schmitt-Lang MdL) 
| SPD-Landtagsfraktion Isolde Ries MdL (Reiner Zimmer MdL).

gehören die Zulassung landesweiter, regionaler und 
lokaler privater Rundfunkveranstalter, die Aufsicht über 
deren Rundfunkprogramme, die Zuweisung und die  
Mitwirkung bei der Zuordnung von Übertragungsmög-
lichkeiten, die Feststellung des Jahresabschlusses und 
des Wirtschaftsplans, der Erlass einer Geschäftsordnung 
sowie von Satzungen und Richtlinien für die Arbeit der 
LMS und die Untersuchung von Inhalten der Programme 
privater Rundfunkanbieter.

Die Beschlüsse des Medienrates werden in vier 
Ausschüssen vorbereitet: Medienkompetenzausschuss, 
Wirtschafts- und Finanzausschuss, Ausschuss für  
Medienschutz, Aufsicht und Zulassung sowie 
Ausschuss für Medienethik, Vielfalt und Innovation.

Der Direktor/die Direktorin der Landesmedienanstalt 
wird vom Landtag des Saarlandes für die Dauer von 
sieben Jahren gewählt. Seit dem 1. Mai 2016 stand Uwe 
Conradt an der Spitze der Medienbehörde. 
Der Diplom-Kaufmann und Medienjurist gehörte von 
2012 bis 2016 dem Landtag des Saarlandes als 
Abgeordneter an. Davor war er von 2003 bis 2012 
Verwaltungsleiter der LMS. Mit seiner Amtsübernahme 
als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrü-
cken schied Uwe Conradt am 1. Oktober 2019 aus; die 
Aufgaben des Direktors übernahm bis zur Wahl einer 
Nachfolgerin durch den Landtag des Saarlandes der 
stellvertretende Direktor der LMS, Dr. Jörg Ukrow.

Dem Direktor/der Direktorin obliegt die Leitung der 
Behörde, die Organisation der Verwaltung und die 
Geschäftsführung der Sitzungen des Medienrates und 
seiner Ausschüsse. Er/Sie vertritt die LMS gerichtlich 
und außergerichtlich.

Quelle: LMS
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Personal und Finanzen

Direktor der LMS
Uwe Conradt, LL.M.
(bis Ende September 2019)

Stv. Direktor
Europaangelegenheiten
Jugendmedienschutzrecht
Dr. Jörg Ukrow

Büroleitung und
Pressestelle
Viola Betz

Verwaltung, Personal und 
Projektmanagement
Prokurist Saarland Medien 
GmbH
Michael Scholl
(bis Ende Mai 2019)

Justitiariat
Petra Wolf-Müller

Programm, Jugend-
schutz und
Medienforschung
Werner Röhrig
(bis August 2019)

Medienkompetenz
Karin Bickelmann

Abteilungen der LMS

Programm, Jugend-
schutz und
Medienforschung
Ina Goedert
(ab September 2019)

Verwaltung, Personal und 
Projektmanagement
Prokurist Saarland Medien 
GmbH
Sascha Grimm
(ab Mitte Mai 2019)

ORGANIGRAMM LMS mit Fotos

Personal
 
Die Landesmedienanstalt beschäftigt derzeit 24 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind drei Beamte, 
18 Angestellte und 3 Auszubildende zum Medienge-
stalter Bild und Ton. Im Berichtsjahr wurden fünf 
Jahrespraktikanten der Fachoberschule beschäftigt. 
Der detaillierte Stellenplan ist im Wirtschaftsplan darge-
stellt. Dieser ist auf der Internetseite der LMS abrufbar:

www.lmsaar.de/service/publikationen

 
Finanzen

Die Landesmedienanstalt Saarland finanziert sich zum 
größten Teil aus Mitteln des Rundfunkbeitrages.

Die voraussichtliche Bilanzsumme zum 31.12.2019 
beträgt 4.489.666,22 €. Das Eigenkapital beläuft sich 
voraussichtlich zum Jahresende auf 2.228.850,16 € 
und setzt sich zusammen aus Basiskapital in Höhe 
von 2.060.000,00 €, dem Verlustvortrag in Höhe von 
127.351,74 € und dem Jahresüberschuss in Höhe von 
296.201,90 €. Der Jahresabschluss war zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses noch nicht geprüft. Die Zahlen 
sind daher nur vorläufig kalkuliert. 

Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsverpflichtun-
gen konnten jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungs-
fähigkeit ist auch in Zukunft gesichert und erlaubt die 
Durchführung der geplanten und begonnenen Maß-
nahmen.

Die Erträge setzen sich aus Erträgen aus Rundfunk-
beitrag, Zuwendungen, Leistungserlösen, sonstigen 
betrieblichen Erträgen und Zinserträgen zusammen 
und betrugen im Berichtszeitraum 2.503.073,36 €.

Die Aufwendungen setzen sich aus den Transferaufwen-
dungen, dem Personalaufwand, Abschreibungen, sons-
tigen betrieblichen Aufwendungen, dem Zinsaufwand, 
den sonstigen Steuern und den außergewöhnlichen 
Aufwendungen zusammen und betrugen im Berichts-
zeitraum 2.206.871,46 €.

Die Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne sind auf der 
Internetseite der LMS abrufbar:
 
www.lmsaar.de/service/publikationen
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Da weder Hörfunk und Fernsehen noch das Internet 
ausschließlich oder überwiegend durch landesweite 
Angebote geprägt sind, arbeiten die 14 Medienanstalten 
in der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten 
(ALM) bei der Zulassung und Aufsicht über bundeswei-
te Angebote zusammen. Hierzu dienen zum einen die 
staatsvertraglich vorgesehenen Organe - die Kommis-
sion für Zulassung und Aufsicht (ZAK), die Kommission 
zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich 
(KEK), die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 
und die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), zum 
anderen die Direktorenkonferenz der Landesmedienan-
stalten (DLM) und die Gesamtkonferenz (GK). Organi-
siert wird die Zusammenarbeit von der Gemeinsamen 
Geschäftsstelle (GGS) in Berlin.

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK), der 
alle Direktor*innen und Präsident*innen der Landes-
medienanstalten angehören, trifft in Zulassungs- und 
Aufsichtsverfahren bei 
bundesweiten Rund-
funkveranstaltern für die 
einzelnen Landesmedien-
anstalten verbindliche 
Entscheidungen. Die ZAK 
entschied im Jahr 2019 
in 78 Fällen (Vorjahr: 67 
Fälle) über bundesweite Zulassungen bzw. Verlänge-
rungen und Rücknahmen von Zulassungen in Fernse-
hen und deren Erweiterung auf Drittstaaten sowie über 
Veränderungen von Inhaber- und Beteiligungsverhält-
nissen bzw. der Geschäftsführung von bundesweiten 
Rundfunkveranstaltern. Die Entscheidung der ZAK, dass 
Live-Streams der BILD-Zeitung nicht weiter zulassungs-
frei betrieben werden dürfen, wurde mit Urteil des VG 
Berlin vom 26. September 2019 bestätigt.

Die ZAK stellte im Rahmen ihrer rundfunkrechtlichen 
Programm- und Werbeaufsicht in 2019 insgesamt 23 
Verstöße bei bundesweiten TV-Programmen fest. In 
13 Aufsichtsverfahren wurden Beanstandungen und in 

wir im kreis der medienanstalten 
zehn Verfahren aufsichtliche Hinweise ausgesprochen. 
Die Aufsichtsverfahren bezogen sich in dem Berichts-
zeitraum überwiegend (22 Fälle) auf Verletzungen der 
Werbebestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages. 
Dabei handelte es sich vor allem um Verletzungen des 
Trennungs- und Kennzeichnungsgebotes und des Ver-
bots der Schleichwerbung (mit jeweils 9 Verstößen). Im 
Jahr 2019 beschäftigte sich die ZAK wiederholt mit der 
bundesweiten Verbreitung von TV-Werbung für Glücks-
spielangebote mit schleswig-holsteinischer Lizenz. 
In Bezug auf solche Werbung leitete die LMS in 2019 
glücksspielaufsichtsrechtliche Schritte ein.

Die „Rechtlichen Hinweise der Landesmedienanstal-
ten zu den Wahlsendezeiten für politische Parteien im 
bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk“ wurden im 
Vorfeld der Wahl zum Europäischen Parlament auf der 
Grundlage einer Vorlage der LMS den aktuellen Umstän-
den und der aktuellen Rechtsprechung angepasst. Die 

ZAK beriet im Februar 
2019 darüber und stellte 
den privaten TV-Veran-
stalter ein diesbezügli-
ches Informationspapier 
zur Verfügung.
 
Die Medienanstalten be-

schlossen im September 2019 einen Leitfaden mit An-
forderungen an Gewinnspiele im Telemedienbereich. Mit 
dem Leitfaden wird angesichts zahlreicher Gewinnspiele 
bei You-Tube & Co. den Anbietern eine abgestimmte 
Orientierungshilfe an die Hand gegeben. So müssen 
die Nutzer bei Gewinnspielen u. a. darüber informiert 
werden, wie genau die Teilnahme an dem Gewinnspiel 
funktioniert, was zu tun ist, um an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen und wie und wann die Auswahl der Ge-
winner erfolgt.

Mit dem neuen Medienstaatsvertrag (MStV) wird die 
Aufsicht über Medienintermediäre ab 2020 als neue 
Aufgabe der Medienanstalten hinzukommen. Auch hin-

sichtlich der Sprachassistenten enthält der MStV Rege-
lungen, die eine Regulierung ermöglichen.
 
Die Medienanstalten haben ihre Expertise im Bereich 
der Medienintermediäre weiter ausgebaut: Experten aus 
der Wissenschaft informierten im April 2019 in Berlin 
sowie im November 2019 in München im Rahmen von 
zwei internen Workshops über den Stand der Forschung 
und die Möglichkeiten von Monitorings. Insbesonde-
re diskutierten die Teilnehmer über die Suchmaschine 
Google Search und Soziale Netzwerke wie Facebook.
 
Auf den Medientagen München im Oktober 2019 gaben 
die Medienanstalten im Rahmen des Panels der GVK mit 
dem Titel „Getting ready for future regulation: For-
schung zu Intermediären“ einen Überblick über ihre lau-
fenden Forschungsprojekte und Aktivitäten im Themen-
feld Medienintermediäre, die sich im Besonderen mit 
Transparenz und Diskriminierungsfreiheit beschäftigen. 
Auch die LMS war hier mit einer Präsentation vertreten.
 
Der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im 
Medienbereich (KEK) gehören sechs Direktoren, u. a. 
der Direktor der LMS sowie sechs Sachverständige der 
Länder an. Ihre Aufgabe ist die Sicherung der Mei-
nungsvielfalt im Fernsehen. Um zu vermeiden, dass 
ein Unternehmen eine vorherrschende Meinungsmacht 
erlangt, bedürfen neue Programme oder Veränderun-
gen in der Beteiligungsstruktur von Veranstaltern der 
Zustimmung durch die KEK. Neben der weithin völlig 
unproblematischen Prüfung solcher Fälle auf der Grund-
lage des geltenden Rechts, befasste sich die KEK auch 
2019 insbesondere mit der Fortentwicklung des Konzen-
trationsrechts nicht zuletzt mit Blick auf neue, für die 
Vielfaltssicherung bedeutsame Akteure wie Intermedi-
äre.

Das geltende Medienkonzentrationsrecht stammt aus 
dem Jahr 1997. In diesem Jahr ging Googles Such-
maschine erstmals online und Unternehmen wie Face-
book existierten noch nicht. Der Fokus der Regulierung 
meinungsmächtiger Medien bezog sich folgerichtig auf 
das Fernsehen, das zu dieser Zeit wegen seiner Aktuali-
tät, seiner großen Verbreitung und der Kombination aus 

Wort und bewegtem Bild als das meinungsmächtigste 
angesehen wurde. Maßstab war der Zuschaueranteil im 
linearen Programm, dem Programm, das zeitgleich aus-
gestrahlt und gesehen wird. Fernsehen auf Abruf stand 
aufgrund der erst später einsetzenden technischen Ent-
wicklung nicht zur Verfügung und blieb außerhalb der 
Betrachtung. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 
Die Erwartung der für die Medienkonzentrations-
kontrolle zuständigen Kommission zur Ermittlung der 
Konzentration im Medienbereich (KEK) nach einer zeit-
gemäßen Weiterentwicklung des Medienkonzentrations-
rechts hat sich im Jahr 2019 nicht erfüllt. Dabei hat die 
KEK konkrete Vorschläge in Richtung eines fernsehun-
abhängigen Vielfaltssicherungsmodells erarbeitet und 
diese der Rundfunkkommission unterbreitet. Aus Sicht 
der KEK besteht, nicht zuletzt wegen der verfassungs-
rechtlichen Pflicht zur präventiven Verhinderung vor-
herrschender Meinungsmacht, auch dringender Bedarf 
zur Reform der bestehenden Regulierung. Erforderlich 
ist ein effektiveres Modell, das die Konzentrationsbewe-
gungen in der digitalen und konvergenten Medienwelt 
kontrollierbar und ggf. sanktionierbar macht. Allein ein 
Regulierungskonzept, bei dem sich die Vielfaltssiche-
rung auf alle Medienangebote erstreckt und auf den 
gesamten Medienmarkt ausgerichtet ist, kann verhin-
dern, dass ein Anbieter medien- und plattformüber-
greifende Meinungsmacht erlangt. Der Medienviel-
faltsmonitor der Medienanstalten zeigt bereits, wie ein 
Gesamtmarktmodell umgesetzt werden könnte.

Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) ist die 
zentrale Aufsichtsstelle für den Jugendschutz im pri-
vaten Rundfunk und im Internet. Sie stellt sicher, dass 
wirksam gegen jugendschutzrelevante, elektronische 
Medieninhalte vorgegangen wird. Die KJM besteht aus 
zwölf Mitgliedern, darunter sechs Mitglieder aus dem 
Kreis der Direktoren der Medienanstalten. Der Direktor 
der LMS gehörte der KJM in 2019 als stv. Mitglied an.
Die Umsetzung der AVMD-Richtlinie erfolgte im Jahr 
2019 nicht nur durch die Erarbeitung des Medienstaats-
vertrags (MStV), sondern auch durch eine Novellierung 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV). Eine 
weitere, umfassendere Novellierung des JMStV soll in 
Abstimmung mit dem Bundesministerium für Familie, 
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Senioren, Frauen und Jugend erfolgen, das einen Ent-
wurf für ein novelliertes Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
angekündigt hat. Für einen zeitgemäßen Jugendme-
dienschutz ist es ein notwendiger Schritt, die beiden 
relevanten gesetzlichen Grundlagen aufeinander abzu-
stimmen und funktionierende Schnittstellen zu schaffen. 
Die Medienanstalten begleiten diese Novellierungsvor-
haben über die Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM) aktiv.

Am 15. Oktober 2019 sind die überarbeiteten Richtlini-
en der Landesmedienanstalten zur Gewährleistung des 
Schutzes der Menschenwürde und des Jugendschutzes 
(Jugendschutzrichtlinien – JuSchRiL) in Kraft getreten. 
Die KJM hat auf der Grundlage von Vorarbeiten der 
Jugendschutzreferenten der Häuser, an denen auch die 
LMS durch den stv. Direktor beteiligt war, die Jugend-
schutzrichtlinien in der Fassung aus dem Jahr 2005 
redaktionell und inhaltlich überarbeitet. Als Auslegungs-
grundsätze tragen sie in der Prüfpraxis zu einer ein-
heitlichen Rechtsanwendung und länderübergreifenden 
Spruchpraxis bei.

Besonders relevant für den deutschen Jugendmedien-
schutz war im Berichtsjahr das Verfahren zum Jugend-
schutzprogramm JusProg: Der Verein JusProg e. V. hat 
am 2. Februar 2019 bei der Freiwilligen Selbstkontrolle 
Multimedia-Diensteanbieter e. V. (FSM) einen Antrag 
auf Eignungsbeurteilung des Programms JusProg als 
Jugendschutzprogramm gemäß § 11 Abs. 1 JMStV 
gestellt. Am 1. März 2019 hat die FSM der KJM mitge-
teilt, dass sie JusProg als geeignetes Jugendschutzpro-
gramm im Sinne des JMStV beurteilt hat. Die zuständi-
ge Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) sah nach 
Übermittlung der Entscheidungsgründe unter anderem 
wegen der Verkennung des rechtlichen Rahmens An-
haltspunkte für eine Überschreitung des Beurteilungs-
spielraums und hörte die FSM dazu an. In ihrer Sitzung 
am 15. Mai 2019 hat die KJM diese Auffassung bestätigt 
und festgestellt, dass die FSM bei der Eignungsbe-
urteilung des Programms JusProg als Jugendschutz-
programm gemäß § 11 Abs. 1 JMStV die rechtlichen 
Grenzen ihres Beurteilungsspielraums überschritten 
hat. Die FSM hätte nach Überzeugung der KJM bei 

ihrer Eignungsprüfung dem Umstand Rechnung tragen 
müssen, dass das Programm JusProg wesentliche Teile 
der Nutzung von Medieninhalten durch Minderjährige 
nicht erfasst, da es ausschließlich für Windows-Com-
puter ausgelegt ist. Gleichwohl sind Anbieter durch 
die Eignungsanerkennung aber umfassend privilegiert 
– sie können ihre mit einer Alterskennzeichnung ver-
sehenen Angebote ohne sonstige Schutzvorkehrungen 
verbreiten, obwohl gerade auf den von Kindern und 
Jugendlichen meist genutzten mobilen Endgeräten und 
Betriebssystemen eine Auslesung der Alterskennzeich-
nung nicht möglich ist. Andernfalls sind Kinder und Ju-
gendliche gerade dort ungeschützt, wo sie sich in ihrem 
digitalen Alltag aufhalten und es würde eine signifikante 
Schutzlücke entstehen, die mit dem Ziel eines effekti-
ven Jugendschutzes schlicht nicht vereinbar ist. Damit 
griff die KJM Bedenken auf, die der Medienrat der LMS 
bereits 2017 in einer Resolution mit Blick auf Mängel 
des technischen Jugendmedienschutzes geäußert hatte.

Die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), die sich aus 
den Vorsitzenden der jeweiligen Beschlussgremien aller 
Medienanstalten zusammensetzt, fällt bundesweite 
Zuweisungsentscheidungen und beschäftigt sich mit 
Fragen der Medienpolitik, der Medienethik sowie der 
Programmqualität. Die Zuweisungsentscheidung der 
GVK in Sachen 2. bundesweiter DAB+ -Multiplex war in 
2019 Gegenstand fortdauernder Rechtsstreitigkeiten. 
Mit einer außergerichtlichen Einigung zwischen DABP 
und der SLM konnte der Streit um die Rechtmäßigkeit 
der Zuweisung von DAB+-Frequenzen nach komplexen 
Gesprächen unter Mitwirkung der ADG und weiterer 
Partner beigelegt werden. Damit ist seit Februar 2020 
die Zuweisung der SLM an die ADG rechtswirksam und 
der Ausbau des zweiten bundesweiten DAB+-Multiple-
xes kann mit zwei Jahren Verspätung beginnen.
Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten 
(DLM), ist personengleich mit der ZAK und unterhält 
den Austausch mit den Rundfunkveranstaltern und 
Plattformbetreibern, befasst sich mit gemeinsamen An-
gelegenheiten sowie Fragen grundsätzlicher Bedeutung 
für ihre Mitgliedsanstalten und beobachtet und analy-
siert die Programmentwicklung.
Die Gesamtkonferenz (GK) besteht aus den Mitgliedern 

der DLM sowie der GVK und behandelt Themen von 
grundsätzlicher medienpolitischer Bedeutung. Auch in 
2019 stand die Barrierefreiheit von Angeboten im Mit-
telpunkt des Interesses der GK – ausgelöst durch
einen Impuls des Medienrates der LMS.
Seit 2014 haben die ZAK und die DLM drei Fachaus-
schüsse mit folgenden Schwerpunktthemen eingerich-
tet: Regulierung (Fachausschuss I), Netze, Technik, 
Konvergenz (Fachausschuss II) und Bürgermedien, 
Medienkompetenz, Jugendschutz (Fachausschuss III). 
Die Fachausschüsse bereiten Entscheidungen der ZAK 
und der DLM vor. Der Direktor der LMS gehörte zum 
Berichtszeitpunkt dem Fachausschuss III an.

Die LMS war auch im Jahr 2019 in eine Vielzahl von 
Arbeits- und Prüfgruppen von DLM, ZAK und KJM auf 
Fachebene eingebunden.

Quelle: Medienanstalten
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Der Medienrat der Landesmedienanstalt Saarland hat 
in seiner Sitzung vom 21. März 2019 von der Skyline 
Medien Saarland GmbH angezeigte gesellschaftsrecht-
liche Veränderungen und beabsichtigte programmliche 
Änderungen beim Programm „bigFM Saarland“ als 
medienrechtlich unbedenklich bestätigt. Die Saarbrü-
cker Zeitung zieht sich danach aus der Gesellschaft 
zurück; diese wird zukünftig allein von der in Mannheim 
ansässigen Big FM Programmproduktionsgesellschaft 
S.W. GmbH beherrscht. Ein saarländischer Program-
manteil stündlich im Tagesprogramm, regionale In-
formationen, regionale Anmutung und Personal vor 
Ort sollen ebenso wie die jugendliche Musikansprache 
erhalten bleiben, die Präsenz des Saarlandes im Man-
telprogramm von BigFM gestärkt werden. Videos für die 
Webseite von bigFM sollen ebenso wie sämtliche Social 
Media Accounts von bigFM durch die Redaktion im Saar-
land produziert werden, ein „bigFM Saarland Zukunfts-
forum & Digitalisierungsbeirat“ den Digitalisierungspro-
zess des Unternehmens und im Saarland unterstützen.

Der Medienrat hat zudem angezeigte programmliche 
Veränderungen bei den schon bestehenden Lokalradios 
„Radio Saarbrücken“, „Radio Homburg“ und „Radio 
Neunkirchen“ und den vor dem Programmstart 
stehenden „City Radio Saarlouis“ und „Radio St. 
Wendel“ als medienrechtlich unbedenklich bestätigt. 
Die geplante Schaffung eines Musikrahmenprogramms 
für diese zukünftig sämtlich durch die Funkhaus Saar 
GmbH gesteuerten Lokalprogramme erhöht den Anteil 
deutschsprachiger sowie europäischer, nicht-englischer 
Musikfarbe im Verbreitungsgebiet der Lokalradios. 
Sendestudios wird es auch zukünftig an allen Sen-
destandorten geben. Durch den Verzicht auf 
Vor-Ort-Moderationen sollen finanzielle Mittel für eine 
Stärkung der regional- und lokal-informierenden 
Wortinhalte frei werden.

DAB+

Der Medienrat der LMS hat der DIVICON MEDIA HOL-
DING GmbH am 13. September 2019 die Übertragungs-
kapazitäten auf dem landesweiten DAB+ Frequenzblock 

zulassungen und zuweisungen

11 C zur Nutzung als Plattformanbieterin für zehn Jahre 
zugewiesen. Die Bewerberin hat mit allen anderen 
Bewerbern auf eine Gesamteinigung hingearbeitet und 
der LMS einen entsprechenden Letter of Intent (LOI) 
vorgelegt.
 
Im Ergebnis andauernder Gespräche wird der Haupt-
ausschuss des Medienrates bis Ende Januar 2020 darü-
ber befinden, ob die Voraussetzungen für eine abschlie-
ßende Zuweisung der Übertragungskapazitäten auf dem 
landesweiten privaten DAB+-Frequenzblock 11 C an die 
Divicon Media Holding GmbH zur Nutzung als Plattfor-
manbieterin gegeben sind.
 
Das Saarland übernimmt mit diesem Beschluss eine 
Vorbildfunktion. Es ist uns gelungen, dass sich zwei 
Konkurrenten im Bereich des Sendebetriebs auf eine 
Antennenmitbenutzung verständigt haben. Dies ist die 
wirtschaftlich sinnvollste Lösung.

bürgerportal programmbeschwerde.de
Konstant hoher Zuspruch des Informationsportals  
Das Portal www.programmbeschwerde.de der für 
privaten Rundfunk und die Aufsicht über Online-Ange-
bote zuständigen Landesmedienanstalten, erfuhr im 
Jahr 2019 nach dem Rekordjahr 2018 mit 2.122 Be-
schwerden erneut einen hohen Zuspruch. 
Das Beschwerdeteam bei der Landesmedienanstalt 
Saarland (LMS), die das Portal seit seiner Gründung 
2004 für die Gemeinschaft der Landesmedienanstalten 
in Deutschland betreibt, bearbeitete insgesamt 2.058 
Fälle, unter Ausklammerung des Rekordjahres 2018 
waren zuvor im Schnitt nur rund 1.000 Beschwerden 
jährlich eingegangen.

Die Verfestigung der Anzahl an Beschwerden verdeut-
licht einen steigenden Bedarf der Bürgerinnen und 
Bürger an einer übergreifend agierenden Anlaufstelle 
für Beschwerden und Fragen zu Medieninhalten. Da-
bei spiegeln die Beschwerden aktuelle medienrechtli-
che Fragestellungen sowie gesellschaftlich diskutierte 
Problemlagen in der Entwicklung und Nutzung einer 
konvergenten Medienöffentlichkeit wider. So sind 
2019 vermehrt Beschwerden zu Angeboten von Strea-
ming-Diensten und Glücksspielwerbung von Online-Ca-
sinos eingegangen. Auch die Zahl der Beschwerden 
über Telemedienangebote hat sich wieder erhöht. 
Schwerpunkte sind hauptsächlich ein fehlendes Impres-
sum und fehlende Werbekennzeichnung.

Im Einzelnen gingen 545 Eingaben zum Programm 
privater Fernseh- und Rundfunkveranstalter ein, 276 
Beschwerden betrafen Online-Inhalte insbesondere bei 
Instagram und YouTube. Beschwerden zu möglichen 
medienrechtlichen Verstößen gehen an die zuständigen 
Medienanstalten, reine Programmkritik direkt an die 
Redaktionen der privaten Sender. 192 übergreifende 

Fragen wurden direkt beantwortet. 834 Beschwerden 
betrafen die Aufsicht im dualen System oder Program-
minhalte öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. 
Letztere wurden ohne weitere Bearbeitung an die 
Rundfunkanstalten weitergeleitet, da die Medienanstal-
ten nur für den privaten Rundfunk zuständig sind. Es 
werden auch Fragen zum Ordnungsrahmen gestellt oder 
Informationen zu medienrechtlichen Grundlagen und 
Zuständigkeiten gewünscht. Diesbezüglich wurden 211 
Korrespondenzen geführt, auch bietet das Portal selbst 
ein übersichtliches Informationsangebot. Nicht zuletzt 
wird in Einzelfällen auch auf die Freiwilligen Selbst-
kontrollen, den Presserat und den Deutschen Werberat 
verwiesen.
 
Wie in den Vorjahren lag ein inhaltlicher Schwerpunkt 
der Zuschriften im Bereich des Jugendschutzes, hier 
wurden besonders Erotik-Werbung und für Kinder 
überbelastende Trailer im Tagesprogramm kritisiert. Ein 
Ärgernis im Bereich des Fernsehens blieben aus Sicht 
des Publikums zu lange Werbeblöcke und als aufdring-
lich empfundene Platzierungen. Daneben wurde auch 
mangelnde Programmvielfalt durch zu viele Wiederho-
lungen mehrfach kritisiert. Die Zahl der Beschwerden in 
Sachen Werbung in Social Media hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr wieder erhöht. Das zeigt, wie viel sensibler 
die Verbraucherinnen und Verbraucher bei Werbekenn-
zeichnung im Netz mittlerweile sind. Die Informations- 
und Aufklärungsarbeit der Landesmedienanstalten zur 
Werbekennzeichnung im Bereich Sozialer Medien hat 
offensichtlich die Influencerinnen und Influencer er-
reicht. Programmbeschwerde.de leistet einen wichtigen 
Beitrag dazu, die Wirksamkeit regulatorischen Handelns 
zu erkennen und dabei auch die Bedürfnisse und Wahr-
nehmungen des Medienpublikums zu berücksichtigen.

UKW

Quelle: Pixabay
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Die LMS prüft Programminhalte und Werbepraktiken 
saarländischer Rundfunkveranstalter anlassbezogen 
oder in Stichproben auf die Einhaltung von Programm-
grundsätzen und Werberichtlinien. Auch Online-Kom-
munikation auf Webseiten, Profile sogenannter „Influen-
cer*innen“ auf Social Media-Plattformen oder Anbieter 
publizistischer Inhalte haben diese Standards einzuhal-
ten: Redaktionelle Inhalte und Werbebotschaften sind 
klar zu trennen, journalistische Sorgfaltspflichten gelten 
unabhängig vom genutzten Verbreitungsweg. Die Inhal-
te bundesweit verbreiteter, privater Fernsehprogramme 
und die Werbepraxis sind im Rahmen der Zusammen-
arbeit der Medienanstalten Gegenstand der Arbeit der 
Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK). Sie 
prüft auf der Grundlage von Stichproben und koordi-
nierten Schwerpunktuntersuchungen, aber auch bei 
Beschwerden und Hinweisen aus dem Publikum mögli-
che medienrechtliche Verstöße, die durch die Landes-
medienanstalten zu ahnden sind. Die LMS ist in der ZAK 
durch ihren Direktor vertreten und auf Arbeitsebene in 
Arbeits- und Prüfgruppen.

Hauptthema: Trennung von Werbung und  
Programm

Im Dezember 2019 wurden im Rahmen einer Schwer-
punktanalyse jeweils zwei Sendetage bundesweiter 
TV-Programme aufgezeichnet und in der Folge auf 
werberechtliche Auffälligkeiten untersucht. Die LMS 
übernahm eines der Programme. Die Ergebnisse 
werden 2020 in Prüfverfahren eingebracht, sie 
betreffen insbesondere unterschiedliche Praktiken 
der Kennzeichnung von Werbung.

Werbung in Sozialen Medien

Ein Schwerpunkt der Aufsichtstätigkeit der Medienan-
stalten im Telemedienbereich lag 2019 ebenfalls wieder 
im Bereich der Werberegulierung bei Social Media-An-
geboten. Nach der Vorstellung der Kennzeichnungs-
Matrix für Social Media-Angebote, welche kontinuierlich 

programm und werbung im rundfunk und 
kommunikation im internet

Programmbelegungsentscheidungen müssen während 
der gesamten Zuweisungsdauer unter Beteiligung eines 
Programmbeirates getroffen werden, der mehrheitlich 
mit Vertretern der LMS besetzt ist. 
Das garantiert, dass bei der Belegung des Multiplexes 
die Interessen saarländischer Anbieter sowie Fragen 
der Medien- und Meinungsvielfalt im Saarland nicht aus 
dem Blick geraten.

Auf die Ausschreibung des DAB+ Frequenzblocks vom 
16. April 2019 hatte sich neben der DIVICON MEDIA 
HOLDING auch die Media Broadcast GmbH bei der LMS 
als Plattformbetreiberin sowie folgende Hörfunkveran-
stalter beworben, die alle bei der Gesamtverständigung 
einbezogen sind: bigFM Programmproduktionsgesell-
schaft S.W. GmbH, Mannheim, für eine digitale Version 
von „bigFM Saarland“, Wilfried Eckel, Dudweiler, für 
„Kraftpaket – das Radio“, Funkhaus Saar GmbH, 
Saarbrücken, für „CityRadio Saarland“, Krix.fm Unter-
nehmensgesellschaft (UG) i.G., Castrop-Rauxel, für 
„Krix.fm - Radio für dich“, Medien Saarland GmbH, 
Saarbrücken, für „ Saarfunk 1“ und „Saarfunk 2“, 

RADIO SALÜ Euro Radio Saar GmbH, Saarbrücken, für 
„Radio Salü“ und „Classic Rock Radio“ und RMNRadio 
GmbH, Kleinblittersdorf, für „KuschelFM“.
 
Der bigFM Programmproduktionsgesellschaft S.W. 
GmbH für die digitale Version des Hörfunkvollpro-
gramms „Big FM Saarland“, der Funkhaus Saar GmbH 
für das Hörfunkvollprogramm „CityRadio Saarland“, 
der KRIX.fm UG für das Hörfunkvollprogramm „krix.
fm – Radio für dich“, der Medien Saarland GmbH für die 
Hörfunkspartenprogramme „Saarfunk 1“ und „Saarfunk 
2“ und der RMNradio GmbH für das Hörfunkspartenpro-
gramm „Kuschel.fm“ wurden Zulassungen erteilt.
Die Inbetriebnahme des zugewiesenen landesweiten 
DAB+ Frequenzblocks 11C muss spätestens sechs Mo-
nate nach Zugang des Zuweisungsbescheides der LMS 
beginnen.

Eine Belegung noch nicht verplanter Kapazitäten des 
Frequenzblocks mit weiteren Programmen ist zulässig. 
Die von der Plattformbetreiberin angezeigte, beabsich-
tigte Belegung mit dem Hörfunkvollprogramm „Lulu 

FM“ wurde vom Medienrat als 
medienrechtlich unbedenklich 
bestätigt.
 

Die Zuweisung von Übertra-
gungskapazitäten auf dem 
DAB+-Block 9A des SR an die 
Radio Salü Euro-Radio Saar 
GmbH wird bis zur Inbetrieb-
nahme des privaten DAB+-
Blocks 11 C, längstens bis zum 
31. Dezember 2020, verlängert.

 

weitergeschrieben wird,  wurde auf der „#watchdog19“ 
im November 2019 in Köln das Thema „Politische 
Werbung und Influencer Marketing“ anhand der Fragen 
„Wo hört die persönliche Meinungsäußerung auf und 
wo beginnt die (politische) Werbung? Was ist im Netz 
erlaubt?“ diskutiert.

Die Kennzeichnungs-Matrix für Social Media-Angebote 
ist unter www.lmsaar.de/service/werbekennzeichnung/ 
abrufbar.

Öffentliche Kommunikation in Sozialen 
Medien und auf Webseiten

Wer Medien im Netz anbietet, muss sich als Anbieter 
zu erkennen geben. Nicht eindeutig zu identifizierende 
Anbieter, z.B. bei YouTube oder Instagram fallen auch 
häufig mit fragwürdigen Geschäftsmodellen auf - bis 
hin zu Fake-Shops. Die Impressumspflicht gilt für alle 
gewerblichen und redaktionell gestalteten Telemedien 
und damit für Webseiten, Fanpages, viele Profile und 
Webchannels. 
Um Privatnutzer wie professionelle Anbieter dabei zu 
unterstützen, ihre Angebote korrekt zu kennzeichnen, 
hat die LMS auch 2019 den „Leitfaden zur Impressums-
pflicht in sozialen Medien und auf Webseiten“ weiterent-
wickelt. Verstoße können bei einfach gelagerten Fällen 
ein Verwarngeld bis höchstens 55 € nach sich ziehen. 
Der vom Gesetzgeber festgelegte Rahmen zur Ahndung 
von Verstößen reicht allerdings bis zu einer maximalen 
Geldbuße von 50.000 €.

Quelle:Pixabay Quelle: Medienanstalten
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jugendschutz, regulierung, technik und aufsicht

Rechtliche Grundlage der Aufsicht im Bereich des 
Jugendmedienschutzes ist der Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag (JMStV) in seiner seit Herbst 2016 
novellierten Fassung. Demnach werden nicht nur Fern-
seh- sondern auch Webseiten-Inhalte nach Altersklas-
sen (ab 6, ab 12, ab 16 und ab 18 Jahren) klassifiziert. 
Die Anforderungen an Jugendschutzprogramme, die 
diese Klassifizierung erkennen sollen, wurden konkre-
tisiert und die Rolle der Selbstkontrollen bei deren Aner-
kennung gestärkt.

Kooperationsvereinbarung „JUGEND UND 
FAMILIE IM NETZ – sicher, souverän, 
geschützt“

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie und die Landesmedienanstalt Saarland (LMS) 
haben 2019 im Rahmen einer Fachveranstaltung zum 
Thema Kinder- und Jugendmedienschutz die Koopera-
tionsvereinbarung „JUGEND UND FAMILIE IM NETZ – 
sicher, souverän, geschützt“ unterzeichnet. Die Koope-
rationspartner kommen überein, im Hinblick auf den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren im 
digitalen Raum sowie bei der Vermittlung von Medien-
kompetenz noch intensiver zusammenzuarbeiten.
 

Die heutige Medienwelt eröffnet einerseits vielfältige Po-
tenziale, die eine souveräne Lebensführung unterstüt-
zen, andererseits konfrontiert sie Kinder, Jugendliche 
und Familien häufig mit neuen Herausforderungen und 
Problemlagen. Daher dient die Kooperationsvereinba-
rung dazu, deren Unterstützungsbedarf Rechnung zu 
tragen, um die Potenziale einer vernetzten Medienwelt 
sicher, souverän und geschützt nutzen zu können.

Die Kooperationspartner streben im Rahmen ihrer 
gesetzlichen Aufgaben und Pflichten eine interdiszi-
plinär ausgerichtete Medienkompetenzförderung für 
Kinder, Jugendliche und Familien an, damit diese die 
Angebote der digitalen Gesellschaft sicher, souverän 
und geschützt nutzen können. Schutz- und Förderleis-
tungen sollen gemeinsam, auch in Zusammenarbeit mit 
Dritten, in Telemedien besser durchgesetzt werden. Die 
Kooperationspartner planen eine ressortübergreifende 
Kooperation nach dem Vorbild der nordrhein-westfäli-
schen Initiative „Verfolgen statt nur Löschen“ mit den 
Vertretern der Strafverfolgung, der Universität und des 
Verbraucherschutzes ins Leben zu rufen.
 
Die Kooperationsvereinbarung ist unter www.lmsaar.de/
service/publikationen/ abrufbar.

Resolution des LMS-Medienrats. Konsequent 
gegen Hass und Hetze – für Toleranz, wehr-
hafte Demokratie und Vielfalt in den Medien

Meinungsfreiheit und -vielfalt bleiben im digitalen 
Zeitalter unverzichtbar für das demokratische Zusam-
menleben. Aber Meinungsfreiheit ist auch im Zeitalter 
öffentlicher Kommunikation über eine Vielzahl neuer 
digitaler Netzwerke nicht schrankenlos. Falsche Tatsa-
chenbehauptungen sind von der Meinungsfreiheit eben-
so wenig geschützt wie Hasskommentare und Hetze 
im Netz. Um derartige Phänomene zu bekämpfen, hat 
2019 der Medienrat der Landesmedienanstalt Saarland 
(LMS) eine Resolution gegen Hass und Hetze in den 
Medien verabschiedet.

Unsere Rechtsordnung im Netz durchzusetzen, ist auch 
Aufgabe der Medienaufsicht in den Ländern. Den Gremi-
en der Landesmedienanstalten als Vertretungen gesell-
schaftlicher Vielfalt kommt dabei besondere Bedeutung 
zu. Der Medienrat der LMS wendet sich deshalb ent-
schieden gegen eine Spirale des Hasses und der Hetze 
im Netz. Der Medienrat der LMS spricht sich in der Re-
solution insbesondere auch für eine verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen den Landesmedienanstalten und 
den Antisemitismus-Beauftragten von Bund und Län-
dern aus, um antisemitischen Strömungen wirkungsvoll 
entgegenzutreten. Beim Schutz der Öffentlichkeit vor 
Hass und Hetze im Netz sind auch Medienplattformen 
und Medienintermediäre in der Verantwortung. Die 
Umsetzung der neuen Richtlinie über audiovisuelle Me-
diendienste in ein reformiertes Jugendschutzrecht von 
Bund und Ländern gibt Gelegenheit, soziale Netzwer-
ke, Medienplattformen und Medienintermediäre auch 
beim Kampf gegen Hassrede, Hetze, Cyber-Mobbing, 
Fake News und Desinformation stärker in den Blick zu 
nehmen. Mit großer Markt- und wachsender Meinungs-
macht geht eine zunehmende Verantwortung dieser 
neuen Medienakteure für eine grundwerte-
sensible Kommunikationsverfassung einher.
 
Zudem appellierte die LMS an die Verantwortlichen in 
EU, Bund und Ländern, den deutschen Ratsvorsitz in 
der EU 2020 dazu zu nutzen, einen Europäischen Akti-
onsplan für Grundwerte und Demokratie zu befördern, 
der dazu beiträgt, dass digitale Plattformen nicht weiter 
zur Destabilisierung der europäischen Demokratien 
missbraucht werden können. Ein gemeinsames Vorge-
hen und einheitliche Standards für die Bewältigung von 
Problemen wie Desinformation und Hetze im Inter-
net zählen hierzu aus Sicht des Medienrates der LMS 
ebenso wie die Stärkung von Medienkompetenz in allen 
Altersstufen unserer Gesellschaften.

Die Resolution ist unter 
www.lmsaar.de/service/publikationen/ abrufbar.

Die Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM)

Der Direktor der LMS war 2019 stellvertretendes Mit-
glied der KJM, die LMS ist außerdem mit zwei Prüfern in 
den Prüfgruppen der KJM vertreten und wirkt in beson-

deren Belangen auch in Arbeitsgruppen mit. 
In Aufsichtsfällen, die Anbieter von Telemedien mit 
Sitz im Saarland betreffen, wirkt die KJM für die LMS 
als Organ für die Bewertung von Verstößen gegen den 
Jugendmedienschutz.

Ende 2019 fand eine bundesweit durch die LMS ko-
ordinierte Schwerpunktanalyse zum Thema „Tages-
programm bundesweiter Fernsehveranstalter unter 
jugendmedienschutzrelevanten Gesichtspunkten“ statt. 
Die Analyse der Programme erfolgte dezentral durch die 
einzelnen Landesmedienanstalten, welche nicht zustän-
dig für die Fernsehveranstalter sind. In einer gemeinsa-
men Sitzung Anfang 2020 werden mögliche Verstöße/
diskussionswürdige Beiträge diskutiert. 
Ein besonderes 
Anliegen der LMS ist 
es durch die Schwer-
punktanalyse speziell 
das Bewusstsein für 
den Medienschutz von 
Kindern zu stärken.

Aufsichtsmaßnahmen der LMS

Rundfunk

Die neun im Saarland durch die LMS zugelassenen und 
über UKW empfangbaren privaten Hörfunkprogramme, 
die hier ansässigen Internetradioprogramme sowie die 
in Kabelanlagen verbreiteten TV-Werbekanäle „Saar-
land Fernsehen 1“ und „Saarland Fernsehen 2“ wurden 
in Stichproben oder anlassbezogen beobachtet. Hierfür 
steht der LMS eine Aufzeichnungs- und Auswertungsan-
lage zur Verfügung, die laufend für neue Übertragungs-
techniken (z. B. HD oder DAB+) optimiert wird und auf 
die Empfangswege Antenne, Kabel, Satellit und Online 
ausgelegt ist. Überprüft werden die Einhaltung der 
jeweiligen Programmschemata, die regionale Informa-
tionsleistung sowie die Ausgestaltung der Werbung und 
des Sponsorings bei den Hörfunkprogrammen sowie die 
Beschränkung auf werbliche Inhalte bei den TV-Angebo-
ten. Beanstandungen mussten im Bereich des privaten 
Rundfunks 2019 nicht ausgesprochen werden.

Kooperationsvereinbarung „JUGEND UND FAMILIE IM NETZ“

Fachveranstaltung Kinder- 
und Jugendmedienschutz
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Auch 2019 war die LMS intensiv mit der ihr vom saar-
ländischen Gesetzgeber durch das Ausführungsgesetz 
zum Glücksspielstaatsvertrag übertragenen Zuständig-
keit zur Untersagung des Veranstaltens und Vermittelns 
nicht erlaubter, öffentlicher Glücksspiele in Telemedi-
en und von Werbung für nicht erlaubtes öffentliches 
Glücksspiel im Rundfunk und in Telemedien befasst.

Da es einem einzelnen Bundesland nicht möglich ist, 
effektiv gegen die Flut illegaler Internetangebote vorzu-
gehen, hat die LMS weiterhin an der Koordinierung der 
Vollzugsaktivitäten der Glücksspielaufsichtsbehörden 
der Länder mitgewirkt, mit dem Ziel, vorrangig die mit 
Abstand am stärksten nachgefragten Angebote durch 
ein arbeitsteiliges Zusammenwirken zu untersagen. 

Die von der LMS beim Vollzug eingeleiteten Schritte 
lösen bereits im Stadium der Anhörung einen intensi-
ven Schriftsatzwechsel mit spezialisierten Rechtsan-
waltskanzleien aus. Umfangreiche Anträge,
Erwiderungen, Repliken, Dupliken, etc. prägen die 
Vollzugsaktivitäten der LMS. Die Rechts- und Vollzugs-
probleme der Verfahren sind zahlreich: Diese gehen 
von den Schwierigkeiten, im Ausland erfolgreich 
Schreiben zuzustellen über Beweisschwierigkeiten bis 
zu der Frage, inwieweit in anderen Bundesländern ge-
führte Untersagungs- und Gerichtsverfahren mittelbar 
Einfluss auf den Erfolg der hiesigen Gerichtsverfahren 
haben. 

Eine besondere Rolle eingenommen hat die LMS, die 
als einzige Landesmedienanstalt nicht nur für die Auf-
sicht über die Beachtung werberechtlicher Bestimmun-
gen durch private Rundfunkanbieter, sondern 
auch für die glücksspielrechtliche Untersagung von 
Werbung für unerlaubte Angebote nicht nur im 
Internet sondern auch im Rundfunk gegenüber dem 

Glückspielaufsicht

Glücksspielanbieter zuständig ist, auch 2019 bei der 
Koordinierung der Zusammenarbeit der Medienauf-
sichtsbehörden und der Glücksspielaufsichtsbehörden. 

Die LMS war zudem über ihren stv. Direktor feder-
führend im Länderkreis in die Erarbeitung eines Norm-
vorschlages für die Einführung der Möglichkeit von 
IP-Blocking als Aufsichtsmaßnahme im Rahmen eines 
neuen Glücksspielstaatsvertrages sowie einen Rege-
lungsvorschlag zur verbesserten Zusammenarbeit von 
Regulierungsbehörden mit Bezügen zur Glücksspielre-
gulierung eingebunden. 

Die LMS war zudem an der Erarbeitung eines Normvor-
schlags für ein verbessertes Payment Blocking als Auf-
sichtsmaßnahme sowie an der Weiterentwicklung des 
Rechts für Sportwetten und des Rechts kommerzieller 
Kommunikation im Glücksspielbereich beteiligt.

Telemedien

Telemedien, deren Anbieter ihren Sitz im Saarland 
haben, werden dann beobachtet, wenn es in der 
Vergangenheit zu Verstößen gekommen war oder sie 
eine publizistische Relevanz aufweisen. Die Aufzeich-
nung solcher Beobachtungen erfolgt mittels eines 
Screen-Cam-Verfahrens, das neben dem Surfvorgang 
auch Datum und Uhrzeit speichert. Im Rahmen von 
Social Media- und Telemedien-Screenings, insbeson-
dere von Angeboten sogenannter “Influencer“, hat die 
LMS in mehreren Fällen, in denen Impressumsverstöße 
und Verstöße gegen die Pflicht zur Kennzeichnung von 
Werbung festzustellen waren, Verwarngeldverfahren 
eingeleitet, um die rechtswidrigen Zustände im Netz 
effektiver zu unterbinden. Die Verstöße wurden auf den 
Plattformen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und 
TikTok sowie anderen Web-Angeboten festgestellt. 
In 31 Fällen wurde eine Verwarnung ausgesprochen und 
ein Verwarngeld festgesetzt wegen Verstoßes gegen die 
Impressumspflicht und/oder wegen Verstoßes gegen die 
Pflicht zur Werbekennzeichnung. Sechs Fälle mussten 
in ein Bußgeldverfahren übergeleitet werden. In einem 
Fall erfolgte nach erfolgloser Androhung der Vollstre-
ckung von Forderungen aus einem Bußgeldbescheid ein 
Vollstreckungsauftrag an den zuständigen Gerichtsvoll-
zieher. In einem Fall eines Anbieters einer .de-Website 
mit fragwürdigen Beratungsangeboten hat die LMS im 
Wege der Amtshilfe durch die zuständige Gewerbeauf-
sicht Auskunft über die aktuell angezeigten Gewerbe 
des Anbieters erhalten.
  
Darüber hinaus wurden im April 2019 die fünf reichwei-

tenstärksten YouTuber des Saarlandes von der LMS in 
der „Schwerpunktanalyse Online Frühling 2019“, einer 
konzertierten Analyse aller Landesmedienanstalten im 
Rahmen der AG Werbung und Social Media, insbesonde-
re im Hinblick auf unzureichende Werbekennzeichnun-
gen und fehlende Werbetrennungen untersucht. 

Das Ranking bestimmte sich nach der Zahl der Views 
und Abonnenten der YouTube-Angebote. Neben den 
YouTube-Angeboten wurden auch die parallelen An-
gebote auf den Plattformen Instagram, Facebook und 
Twitter auf Verstöße gegen die Impressums- und 
Werbekennzeichnungspflicht untersucht. Bei einem 
der fünf reichweitenstärksten YouTuber des Saarlandes 
wurden Verstöße gegen die Werbekennzeichnungspflicht 
sowie Impressumsverstöße beim YouTube Angebot und 
den parallelen Angeboten des Anbieters auf Facebook, 
Instagram und Twitter festgestellt. Diesbezüglich wurde 
eine Verwarnung mit Verwarngeld ausgesprochen. 
Bei den weiteren vier reichweitenstärksten YouTube-An-
geboten wurden keine Verstöße gegen die Werbekenn-
zeichnungspflicht festgestellt.

Um Privatnutzer wie professionelle Anbieter dabei zu 
unterstützen, ihre Angebote korrekt zu kennzeichnen, 
hat die LMS den „Leitfaden zur Impressumspflicht in 
sozialen Medien und auf Webseiten“ weiterentwickelt, 
u.a. durch eine Ergänzung um eine Kurzanleitung zum 
Impressum auf der Plattform TikTok. Der Impressums-
leitfaden wird stetig fortgeschrieben und aktualisiert.

Der Leitfaden ist unter:
www.lmsaar.de/impressumsleitfaden/ abrufbar.

Quelle: Pixabay Quelle: Pixabay
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Medienkompetenz: Medien verstehen, nutzen und 
gestalten 248 Fortbildungen, Fachtagungen, Workshops, Elternabende und Informationsveran-

staltungen des MKZ wurden von mehr als 3.800 Teilnehmer*innen während ca. 1.970 
Zeitstunden besucht. Das Seminarprogramm bot 2019 zahlreiche Veranstaltungen rund 
um das Thema digitale Medien.

 
Veranstaltungen wie „Datenschutz-Grundverordnung: Infos rund um Foto- und 
Filmaufnahmen“ oder „Facebook, Instagram & Co.: Social Media Strategie & Praxis“ 
stießen ebenso auf große Resonanz wie die Auftaktveranstaltung „Verantwortung und 
Erklärbarkeit von Künstlicher Intelligenz – Warum KI verständlich sein muss“ anläss-
lich des Safer Internet Day. Auch Informationsveranstaltungen zu Augmented Reality, 
Fortbildungen für Einsteiger zum Thema Social Media, Vorträge zu Impressumspflicht 
oder Sicherheitseinstellungen von Smartphones, Seminare zur korrekten Nutzung von 
Drohnen, Weiterbildungen zu digitalen Schnitzeljagden für pädagogische Fachkräfte 
oder Film- und Internetkurse für Kinder während der Ferienzeiten erfreuten sich 
großer Beliebtheit.

Das interaktive Live-Format „Online-Elternabend: Medienwelt heute – digitale Medi-
en im Familienalltag“ wurde 2019 erneut mit aktuellen Schwerpunktthemen durch-
geführt.

Auch traditionelle Seminarangebote zu Video, Audio oder digitaler Bildbearbeitung 
stießen bei den MKZ-Kunden wieder auf reges Interesse.

Neben ihrem umfangreichen Angebot baute die Abteilung Medienkompetenz den 
Bekanntheitsgrad ihrer Medienkompetenzkampagne Die goldenen Medienregeln 
weiter aus. Zusätzlich zum bestehenden Angebot wurde ein weiteres Poster sowie 
eine Postkarte zum Thema Gaming veröffentlicht.

Neben einer saarlandweiten Postkartenverteilaktion zu Beginn des Berichtsjahres 
wurden die Materialien auch bei Großveranstaltungen wie dem LMS-Mediensommer, 
dem Lernfest sowie bei der Fachtagung „Entwicklungsrisiken digitaler Kinderwelten: 
Moderne Medien in Spiel und Kommunikation“ der Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Homburg vorgestellt. 

Im September verteilten LMS und Bildungsministerium im Rahmen einer landes-
weiten Verteilaktion erstmals die Materialien ihrer Medienkompetenzkampagne Die 
goldenen Medienregeln an die Eltern 
saarländischer Grundschulkinder. 
Die Aktion wurde an der Römerschule 

Dillingen vorgestellt, bis Ende des Berichtsjahres wurden von über 40 
Grundschulen (ca. 25 % aller saarländischen Grundschulen) mehr als 
12.000 Plakate angefordert.

Quelle: LMS

Medienkompetenz vermitteln – MedienKompetenzZentrum (MKZ)  

Medienangebote wie Radio, Fernsehen, Internet, Smart-
phone und Computerspiele begleiten die Menschen in 
ihrem Alltag und prägen ihr Weltbild. Die Gesellschaft 
muss die neuen Entwicklungen nicht nur fortwährend 
verfolgen, sie muss sie aktiv begleiten, aber auch be-
werten und nach dem individuellen Nutzen selektieren 
können. Medienkompetenz als vierte Kulturtechnik im 
Sinne eines bewussten und kritischen Umgangs mit 
medialen Eindrücken, stellt daher eine grundlegende 
Fähigkeit bei der Bewältigung persönlicher, beruflicher 
und gesellschaftlicher Anforderungen dar. Medienkom-
petenz sichert Bildungs-, Berufs- und Lebenschancen 
für alle und verringert bestehende Benachteiligungen. 
Die Förderung von Medienkompetenz ist einer der  
Kernarbeitsbereiche der LMS und als Aufgabenbereich 
der LMS in § 60 (1) SMG gesetzlich verankert:

„Die LMS unterbreitet und koordiniert Angebote zur 
Förderung des aktiven und bewussten Umgangs mit 
Medieninhalten für alle Saarländerinnen und Saar-
länder. Sie leistet hierbei einen Beitrag zur gleich-
berechtigten Teilhabe an der Medienkommunikation 
sowie zur Vermittlung eines verantwortungsbewussten                              
Gebrauchs des Rundfunks und der Telemedien, insbe-
sondere zur Medienerziehung und Medienpädagogik.“

Das MedienKompetenzZentrum (MKZ) der LMS über-
nimmt diese Aufgabe und beschäftigt sich in einem 
stets aktualisierten Veranstaltungsprogramm mit sich 
verändernden Medienwelten. Mobile Geräte, Social 
Media Anwendungen wie Instagram, YouTube, Snapchat 
oder WhatsApp und ihre Auswirkungen auf die 
Gesellschaft bildeten 2019 einen Teil der Veranstal-
tungsschwerpunkte. Auch die Themen Datenschutz, 
Coding, Profilbildung durch BigData/Algorithmen, 
Cybermobbing, Virtual Reality und Extremismus in den 
Medien fanden aufgrund der thematischen Brisanz bei 
den MKZ-Veranstaltungen Berücksichtigung. Im Fokus 
des Interesses standen für die LMS dabei die 
Auseinandersetzung mit Nutzungsgewohnheiten, Kennt-
nisse über Bewertung und Einordnung von Inhalten, 
Wirkungsweisen sowie Einsatz- und Handlungsmög-
lichkeiten im Hinblick auf die Vermittlung von Medien-
kompetenz. Verschiedenste Projekte, Seminare, Fach-
vorträge und Schulveranstaltungen begleiteten diese 
Überlegungen auf praktischer Ebene.

Das „Zentrum für digitale Kompetenz“, der LMS-
Betaraum, wurde im Laufe des Geschäftsjahres von 
verschiedenste Besuchergruppen jeglichen Alters in 
Anspruch genommen. Für die interessierte Öffentlich-
keit war der Betaraum an jedem Mittwochnachmittag 
geöffnet. Erstmalig fanden monatliche Themenspeci-
als statt (z.B. zu Smart Home, Social Media, VR etc.), 
meist durch einen thematisch ähnlichen MKZ-Kurs 
flankiert.

Quelle: Pixabay

Quelle: LMS
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Netzwerke schaffen - Mitwirkung in Arbeitsgemeinschaften

Die LMS beteiligte sich an verschiedenen Arbeitsgemeinschaf-
ten, die sich mit dem kritischen und bewussten Medienumgang 
beschäftigen. So tauschen sich die in der AG Medienkompetenz 
vertretenen Institutionen auf Landesebene über neueste Entwick-
lungen im Medienbereich aus und klären Eltern, Schüler*innen 
sowie Lehrkräfte über Risiken, aber auch Chancen und Möglichkei-
ten neuer Medien auf. Im Berichtsjahr wurde das in der unterge-
ordneten AG Cybermobbing entwickelte Programm „Schule gegen 
Cybermobbing: Bausteine für Prävention und Intervention“ für 
weiterführende Schulen weitergeführt. 7 Schulen erhielten 2019 
das Zertifikat „Schule gegen Cybermobbing“.

 
Außerdem veranstaltete die AG Medienkompetenz den 4. Saar-
ländischen Medienkompetenztag mit mehr als 110 pädagogischen 
Fachkräften in der Europäischen Akademie Otzenhausen.

  Die AG Medienkompetenz unterstützt seit 2018 das bundesweite 
Projekt DigiBitS – Digitale Bildung trifft Schule. Das von „Deutsch-
land sicher im Netz“ initiierte Projekt richtet sich an weiterfüh-
rende Schulen und stellt mit Hilfe eines Online-Materialpools und 

eines Medienkoffers Medienkompetenz-Materialien bereit mit dem Ziel, 
Lehrkräfte fachspezifisch für die digitale Bildung in ihrem Unterricht zu 
befähigen. Im April führte DigiBits für Lehrkräfte der beteiligten Schu-
len fachspezifische Fortbildungen in der LMS und im LPM durch. Die AG 
Medienkompetenz fungiert im Saarland als Beirat und berät die Initiati-
ve regelmäßig bei der Fortentwicklung.
Im Beirat des Jugendserver Saar ist die LMS ebenfalls vertreten.

Seit 2019 kooperiert die LMS mit der Initiative CoderDojo Saar. Die Ini-
tiative fördert die Programmierkompetenzen von Kindern und Jugendli-
chen zwischen 7 und 17 Jahren. Dazu treffen sie sich einmal monatlich 
mit CoderDojo-Mentoren in der LMS und arbeiten an Coding-Projekten.

In Kooperation mit dem Theresienheim Saarbrücken beteiligte sich die LMS am Projekt „Stärker mit Games“ der 
Stiftung Digitale Spielekultur. Im Rahmen des Projektes hatten bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche in 
den Herbstferien die Gelegenheit, sich an zwei Vormittagen in der LMS mit dem Thema „digitale Spieleentwick-
lung“ auseinander zu setzen.

Die LMS fungierte als Jurymitglied des Wettbewerbs „Bildungspreis der 
Saarländischen Wirtschaft 2019“ des Vereins Vereinigung der Saarlän-
dischen Unternehmensverbände“ (VSU). Thema: Gute Praxis Digitale 
Schule.

Im Rahmen der von der Landeszentrale für politische Bildung ausgerich-
teten SchulKinoWoche beteiligte sich die LMS mit einem Kurzfilm-
Workshop für Schulen.

Im Berichtsjahr starteten die LMS und das Ministerium für Bildung und Kultur zum zwei-
ten Mal den landesweiten Medienwettbewerb DigiSAAR. Schulen aller Schulformen sowie 
außerschulische Einrichtungen, die sich für Medienkompetenz und Medienbildung stark 
machen, wurden eingeladen, sich im Schuljahr 2019/2020 am DigiSAAR mit ihren Medien-
projekten zu beteiligen. 

Die Teilnehmenden konnten ihre Medienprojekte in fünf Wettbewerbskategorien einrei-
chen: Coding – Partizipation und Mitbestimmung (Schwerpunktthema) – Inklusive Medi-
enbildung – Vernetztes Lernen zwischen Bildungseinrichtungen – Vernetztes Lernen über 
Grenzen hinweg.

Nachwuchs fördern – Medienkompetenzprojekte für Schulen

Zwei mit jeweils halber Stelle zur LMS abgeordnete Lehrkräfte konzipierten und organisierten 2019 bereits im 
zehnten Jahr Angebote zur Förderung von Medienkompetenz an Schulen.
 
Im Berichtsjahr wurde das Projekt Mobipaed@Schule weitergeführt, im Rahmen dessen Schulen Tablet-Projekte 
bei der LMS abrufen können. Aus der Angebotspalette von 46 Unterrichtsprojekten haben mehr als 150 Veranstal-
tungen stattgefunden.

Das Projekt Internet-ABC Schule wurde bereits zum sechsten Mal erfolgreich durchgeführt. Insgesamt 54 Grund-
schulen qualifizierten sich für das Internet-ABC Siegel, das im Juni von LMS und Bildungsministerium in der 
Grundschule Viktoria in Püttlingen überreicht wurde. Davon erhielten 6 Grundschulen ein goldenes Siegel, weil sie 
sich bereits im vierten Schuljahr in 
Folge am Projekt beteiligt hatten.

Auch das Projekt Medienkomp@ss 
wurde im Berichtsjahr gemeinsam 
mit dem Bildungsministerium fortge-
führt.

Die LMS kooperierte im Berichtsjahr 
mit der Wendalinusstiftung bezüglich 
der Durchführung von Medienkom-
petenzprojekten an weiterführenden 
Schulen im Landkreis St. Wendel.

Quelle: Digibits
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Quelle: LMSInternet-ABC Siegel Verleihung 2019 Digitale Spiele „StärkerMitGames“
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Beteiligung an überregionalen Vereinen

Zusammen mit anderen Landesmedienanstalten beteiligte sich die LMS aktiv an überregional tätigen Vereinen, die 
sich dem Thema Medienkompetenz widmen.

• FLIMMO – Programmberatung für Eltern e. V. (www.flimmo.tv)

• Internet-ABC e. V. (www.internet-ABC.de)

• JUUUPORT e.V.

Im Berichtsjahr hat das Internet-ABC parallel zu seinem Internetangebot 
neue Materialien für den Primarbereich erstellt. Dazu gehören ein analoges 
Mitmachheft „Mein erstes Internet-ABC“ für noch nicht lesekundige 
Schüler*innen sowie ein Begleitheft für Lehrkräfte mit didaktischen 
Hinweisen zum Interneteinstieg.

Für Grundschulen, die bereits im Rahmen des Projektes „Internet ABC 
Schule“ ein Goldsiegel erhalten haben, wurde die neue Fortbildung „In-
ternet-ABC: Do it  yourself“ von der LMS im Berichtsjahr konzipiert und 
durchgeführt.

Seit 2018 beteiligt sich die LMS als Fördermitglied an der bundesweiten Beratungsplatt-
form www.juuuport.de. JUUUPORT e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der junge Men-
schen bei Problemen im Web unterstützt und sich für einen respektvollen Umgang in 

der Onlinekommunikation einsetzt. Hierfür bildet der Verein so genannte JUUUPORT-Scouts aus. Sie sind zwischen 
15 und 19 Jahre alt, arbeiten ehrenamtlich und beantworten Gleichaltrigen über die Internet-Plattform Fragen 
rund ums Web.

Die dreimal jährlich erscheinende Broschüre FLIMMO wird herausgegeben vom Verein 
Programmberatung für Eltern, dem die Landesmedienanstalt Saarland bis Ende des 
Berichtsjahres als Gründungsmitglied angehörte. Der FLIMMO versteht sich als konkrete 
Orientierungshilfe für den Umgang mit dem Fernsehen und bietet damit einen Programm-
leitfaden für Eltern und Erziehende. Neben einem ausführlichen Thementeil gibt der 
dreimal jährlich erscheinende Ratgeber einen Überblick über regelmäßig ausgestrahlte 
und bei Kindern beliebte Fernsehserien.

Um den Menschen die Chancen der Digitalisierung verständlich zu machen, hat die Landesmedienanstalt 2016 den 
sogenannten LMS-Betaraum eröffnet. Ein Jahr später wurde das Angebot um den LMS-Betaraum II ergänzt. 
Besucher*innen können sich in den beiden Räumen über aktuelle Geräte wie Virtual Reality-Brillen, 3D-Drucker, 
digitale Assistenten und Spielekonsolen informieren. Das Konzept des Smarthome wurde zur Anschauung integriert 
und die Gäste können die Beleuchtung und Temperatur wahlweise mit einer App oder einem digitalen Assistenten 
wie Alexa regulieren. Es stehen auch Social Media-Apps, Spiele u.v.m. bereit. 

Im Berichtsjahr haben mehr als 650 interessierte Bürger*innen aller Altersstufen die Möglichkeit genutzt, sich 
auf eine Erlebnisreise in die digitale Welt zu begeben und sich über neueste Innovationen zu informieren. 
Die LMS-Betaräume verstehen sich als „work in progress“, d.h. sie werden stets an aktuelle Entwicklungen 
angepasst, daher auch der Name „Betaraum“.

LMS-BETARAUM 
Zentrum für digitale Kompetenz

Quelle: LMS
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Quelle: LMSLMS Mediensommer 2019
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www.olsaar.de ∙ facebook.com/OnlinerlandSaar
twitter.com/OnlinerlandSaar

Die Landesmedienanstalt Saarland setzt sich insbesonde-
re über das MedienNetzwerk SaarLorLux e.V., indem sie 
geschäftsführendes Mitglied ist, für die Förderung des Me-
dienstandortes Saarland bzw. der Großregion SaarLorLux ein. 

Dieser Verein leistet einen Beitrag zur Förderung der kulturel-
len Vielfalt und zur besseren Verständigung der Menschen in 
der Großregion. Zudem dient er der Vernetzung der Medien-
unternehmen in der Gegend. 

Dem Verein gehören aktuell 19 Mitglieder an, darunter private 
Wirtschaftsunternehmen ebenso wie Einrichtungen der öffent-
lichen Hand. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Gerd Bauer. 

In Kooperation mit dem MedienNetzwerk führt die Landes-
medienanstalt Saarland folgende Medienkompetenzprojekte 
durch: Onlinerland Saar, Media & Me - Backstage bei Medien-
berufen, Das ERBE on Tour, #DoppelEinhorn. 

Informationen zum MedienNetzwerk sind auf der Internetseite 
einsehbar: www.netzwerk-mns.de

medienstandortförderung/Projekte Onlinerland Saar

Seit Juni 2005 führen die Landesmedienanstalt Saarland 
und das MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. die Kampagne 
„Onlinerland Saar“ durch mit dem Ziel, Saarländerinnen 
und Saarländer (insbesondere die Generation 60+) mit 
verschiedenen attraktiven Angeboten an das Internet 
heranzuführen, ein wohnortnahes Bildungsangebot 
bereitzustellen und die Onlinerquote nachhaltig zu stei-
gern. Seit 2016 finden die Kurse und Tabletsprechstun-
den unter ausschließlichem Einsatz von Tablet-PCs statt.

Partner:

Das Projekt wird von vier 
Sponsoren (Classic Rock 
Radio, Radio Saarbrücken, 
Radio Salü, Saarländischer 
Wochenspiegel) 
unterstützt und kooperiert 
mit über 350 Projektpart-
nern (z.B. Vereine) im 
ganzen Saarland.
 

Kurse:

In der laufenden 6. Kampag-
nenphase werden die beiden 
Tablet-Einsteigerkurse 
„Kaffee-Kuchen-Tablet“ und 
„Kommunikation mit Tablets“ 
sowie die beiden Aufbaukurse „Sicher Einkaufen und 
Bezahlen mit Tablets“ und „Kultur und Reisen per App“ 
angeboten. Für Einsteiger und Fortgeschrittene werden 
in diesen Kursen die Möglichkeiten des mobilen Inter-
nets erklärt, auf Gefahren hingewiesen und praktische 
Beispiele gegeben, um in die Welt der Apps einzustei-
gen. Die zweistündigen Sprechstunden „Tablet, Handy 
& Co.“ richten sich an Personen, die sich im Umgang 
mit dem Gerät noch unsicher fühlen und gerne in 
Anwesenheit einer hilfeleistenden Person üben möch-
ten, bzw. an Personen ohne eigenes Gerät. Einen 
Überblick über alle Angebote bietet der Onlinerland 
Terminkalender, der zweimal jährlich erscheint.

Die Kurse werden landesweit angeboten und sind prak-
tisch ausgerichtet. Jedem Teilnehmer wird ein eigener 
Tablet-PC mit Internetzugang zur Verfügung gestellt 
und sofern die Institutionen und Vereine, bei denen die 
Veranstaltungen durchgeführt werden, nicht über einen 
eigenen Internetanschluss verfügen, wird dieser über 
ein Mobilfunknetz hergestellt.
Wegen des großen Erfolgs unserer Reihe haben wir 
die beliebten Tabletsprechstunden etwas erweitert 
und bieten nun die Sprechstunden für verschiedenste 

Geräte – egal ob Tablet, Handy 
oder Smartphone – an. Auch das 
Betriebssystem spielt keine Rolle. 
Es besteht die Möglichkeit, kleine-
re Probleme am eigenen Gerät im 
Rahmen der Möglichkeit vor Ort zu 
beheben.

Internetseite/App:

Kurstermine, Broschüren und 
aktuelle Informationen zur Kam-
pagne finden sich auch auf der 
Internetseite 
www.onlinerlandsaar.de. 
Das Online-Angebot von Onliner-
land Saar umfasst darüber hinaus 
auch Erklärvideos, zum Beispiel 
zu den Themen Apps installieren 

und deinstallieren, E-Mails versenden, Instant Messen-
ger-Dienste und Internet-Telefonie.
 
Außerdem bietet Onlinerland Saar alle Informationen 
zur Kampagne und zum Projekt „Virtuelles Mehrgene-
rationenhaus“ auch in einer übersichtlichen App an. Die 
App bietet neben der „Kurssuche“ spannende Zusat-
zelemente wie interessante App-Tipps und Anlaufstel-
len für Weiterbildungsinteressierte. Die App gibt es für 
Android- und iOS- Geräte.
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Virtuelles Mehrgenerationenhaus: 

Das Modul „Virtuelle Mehrgenerationenhäuser“ (VMGH) 
hat sich mittlerweile zu einem digitalen Leuchtturmpro-
jekt des Saarlandes entwickelt. 2019 gingen fünf wei-
tere Virtuelle Mehrgenerationenhäuser in der Gemeinde 
Gersheim, im Ortsteil Leitersweiler, in der Kreisstadt 
Saarlouis, in der Landeshauptstadt Saarbrücken und in 
der Stadt Wadern ans Netz. Insgesamt wurden nun 15 
„Virtuelle Mehrgenerationenhäuser“ in Kooperation mit 
dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie im Saarland eröffnet. 

Ende Januar fand eine Abschlussveranstaltung und 
gleichzeitiges Netzwerktreffen der Virtuellen 
Mehrgenerationenhäuser mit Urkunden-
übergabe an die Teilnehmer*innen von 
Saarwellingen und Schwalbachstatt. 
Ein Impulsvortrag zum Thema 
„SmartHome“ und die anschließende 
Möglichkeit einige Anwendungen im 
LMS-Betaraum-Zentrum für digitale 
Kompetenz auszuprobieren rundeten 
die Veranstaltung ab. 
 
In Kooperation mit der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren-Organisati-
onen (BAGSO) und Deutschland sicher im Netz (DsiN) 
fanden mehrere Digitale Stammtische bei den VMGH 
statt, z.B. zu den Themen Digitaler Nachlass, Social 
Bots, FakeNews und Algorithmen.
Öffentlichkeitswirksame Aktionen (Auswahl): Zur Auf-

taktveranstaltung unter dem Thema „Megatrend KI: 
Warum muss Künstliche Intelligenz verständlich sein?“ 
im Rahmen des Safer Internet Days konnte der Nach-
wuchsforscher Timo Speith von der Universität des 
Saarlandes in der Landesmedienanstalt Saarland zu 
einem Impulsvortrag gewonnen werden. 
Darüber hinaus fanden in Kooperation mit der Arbeits-
kammer des Saarlandes die saarlandweiten Aktionstage 
„Internet: mit Sicherheit!“ in allen Landkreisen statt.

2019 wurde Onlinerland Saar als einer der ersten 75 
Digital-Kompass Standorte für ältere Menschen in 
Deutschland ausgewählt. Im September 2019 wurde 
der Digital-Kompass Standort im Onlinerland Saar durch 
den Schirmherrn der Kampagne Onlinerland Saar und 
Ministerpräsidenten Tobias Hans und Dr. Regina Gör-
ner, stellvertretende Vorsitzende der BAGSO, eröffnet. 
Das Projekt Digital-Kompass unterstützt bundesweit 
lokale Standorte dabei, ältere Menschen zum sicheren 
Umgang mit dem Internet und digitalen Diensten zu 
befähigen. Der Digital-Kompass ist ein gemeinsames 
Projekt der BAGSO-Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen, Deutschland sicher im Netz 
e.V. sowie der Verbraucher Initiative und wird durch 
das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz gefördert. Onlinerland Saar gehört zu den ersten 
Digital-Kompass Standorten, an dem Sie sich vor Ort zu 
allen Fragen rund um die Themen Internet, IT-Sicher-
heit und digitalen Diensten beraten lassen können. 
Ein weiteres Angebot, das es im Rahmen dieser Koope-
ration gibt, sind die Digitalen Stammtische. Hier 

schalten wir unsere Kursteilneh-
mer*innen mit Experten*innen 
und Interessierten aus ganz 
Deutschland in einer Videokonfe-
renz online zusammen und dis-
kutieren die aktuellsten Themen 
im Bereich der Digitalisierung 
und des Internets.
Weiterhin beteiligte sich die 
Kampagne an der europaweiten 
„All Digital Week“, an der „UN-
ESCO Global Media and Informa-
tion Literacy Week“ und an der 

„BAGSO-Internetwoche“ und führte in Zusammenarbeit 
mit dem Projekt wissensdurstig.de den BAGSO-Schnup-
pertag „Wie Bildung im Alter gelingt“ für Multiplikatoren 
in der Landesmedienanstalt Saarland durch.

Informationsstände 

(Auswahl): U.a. wurde die Kampagne „Onlinerland Saar“ und das Projekt „Virtuelles Mehrgenerationenhaus“ 2019 
beim 3. Landesseniorentag des Saarlandes in St. Wendel, beim LMS-Mediensommer in Saarbrücken, bei der Saar-
Familia in Dillingen, bei der Veranstaltungsreihe „Wohnen und Leben im Alter“ in Saarbrücken-Burbach und St. Ar-
nual, bei „Mobilität im Alter“ in Dillingen sowie im Rahmen eines Webinars der Initiative digi4family.at vorgestellt. 
Die Kampagne war mit verschiedenen Kursangeboten Teil der Seniorenwochen der Gemeinde Heusweiler.
 
Internetnutzung im Saarland 2019: 

Um 2 Prozentpunkte auf nun 85% ist die Internetnutzung im Saarland gestiegen. Das Saarland liegt in der 
Internetnutzung fast gleichauf mit den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen sowie 
Rheinland-Pfalz und belegt in der Statistik Platz 11. Auch die mobile Internetnutzung stieg im Saarland um 7% auf 
nun 69% an.

Tableteinrichtung VMGH Gersheim

Onlinerland Saar Stand Eröffnung Digital-Kompass

Eröffung VMGH Landkreis Wadern

Betaraum - Zentrum für digitale Kompetenz
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Die Teilnehmer von Media & Me 2019 mit Schirmherr Jan Hofer und Vertretern*innen der LMS und des  
MedienNetzwerks SaarLorLux

www.media-and-me.de ∙ facebook.com/mediaandme.backstage

Das Projekt Media & Me - Backstage bei Medienberufen 
wurde 2016 von der Landesmedienanstalt Saarland ins 
Leben gerufen und wurde seither vom MedienNetzwerk 
SaarLorLux e.V. durchgeführt. Ziel ist es, Angebote in 
der Großregion zu bündeln und dem Mediennachwuchs 
mit einem umfassenden und crossmedialen Qualifizie-
rungsprogramm grundlegende journalistisch-technische 
Fertigkeiten zur Berufsorientierung in den Medienbe-
rufen zu vermitteln. Das Besondere an dem Projekt ist 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von über 
20 beteiligten (Medien-) Unternehmen und (Medien-) 
Institutionen aus dem Saarland, der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens/Ostbelgiens sowie aus Lothrin-
gen und Luxembourg.

Schirmherr ist seit Projektstart Jan Hofer, Chefsprecher 
der ARD-Tagesschau.

Ziel des Projektes: 

Durch eine Teilnahme an Media & Me - Backstage bei 
Medienberufen gewinnen junge Erwachsene aus der 
Großregion zum einen Einblicke in die Medienlandschaf-
ten der beteiligten Länder und in die Herausforderungen 
der länderübergreifenden Berichterstattung. 

Zum anderen hilft ihnen das Projekt bei der Berufso-
rientierung im breiten Feld der Medienberufe und sie 
können erste journalistische Medienprodukte unter pro-
fessioneller Anleitung erstellen. Media & Me bündelt die 
Angebote in der Großregion und bietet somit dem Nach-
wuchs eine strukturierte Qualifizierung an. Hierbei wer-
den den Teilnehmenden nicht nur Medienkompetenz, 
journalistisch-technische Fähigkeiten, Kenntnisse im 
Medienrecht und in der Medienethik vermittelt, sondern 
sie werden gleichzeitig für regionale und interregionale 
Berichterstattung sensibilisiert und lernen, politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Zusammenhänge – auch 
im Hinblick auf Marketingaspekte – zu verstehen und zu 
interpretieren.
 
Durch die thematischen Schwerpunkte in den Berei-
chen Print, Radio, Online- und TV-Journalismus sowie 
Marketing und Social Media und praktische Schulungen 
bei den Projektpartnern in den Regionen, bauen die 
Teilnehmer frühzeitig ein berufliches Netzwerk auf. Sie 
können nach Absprache mit den Projektpartnern eigene 
Beiträge in den Publikationen bzw. Programmen der 

Veranstalter veröffentlichen und so erste Berufserfahrungen und Arbeitsproben sammeln.
Die Partner leisten mit dem Projekt einen Beitrag zur Sicherung und zum Ausbau des Medienstandortes Großregion 
und sensibilisieren den Nachwuchs für die stärkere Medien-Fokussierung auf die Chancen der Großregion.

Nachdem das Projekt 2018 aufgrund fehlender Fördermittel nicht angeboten werden konnte, wurde als neuer 
Hauptförderer für das Jahr 2019 der Interregionale Parlamentarierrat (IPR) gewonnen. Des Weiteren unterstützen 
die Landesmedienanstalt Saarland, die L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA Luxem-
bourg) sowie das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens das Projekt finanziell.

Media & Me - Backstage bei Medienberufen

Quelle: LMS

Quelle: LMS
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Das ERBE on Tour

Die Landesregierung initiierte die Ausstellung „DAS 
ERBE“ in Landsweiler-Reden, um auch nach dem Ende 
des Steinkohlebergbaus im Saarland an die kulturel-
le und historische Bedeutung der bergbaugeprägten 
Zeit zu erinnern. Die Ausstellung wurde im Jahr 2015 
digitalisiert und wird seither zusammen mit Museen und 
Kultureinrichtungen aus aller Welt auf der Webplattform 
„Google Arts & Culture“ präsentiert. Diese digitale 
Fassung ist das Herzstück des Projektes 
„Das ERBE on Tour“.
 

Seit 2017 macht dieses Projekt des MedienNetzwerks 
SaarLorLux e. V. (MNS) die Geschichte des Saarlandes 
digital erlebbar, stärkt die Medienkompetenz der Besu-
cherinnen und Besucher und regt die Kulturvermittlung 
in der digitalen Welt an. Digitalisierte Exponate, vir-
tuelle Ausstellungsräume, historische Filmdokumente 
und Virtual Reality ermöglichen es, in die Geschichte 
des saarländischen Bergbaus einzutauchen. Didaktische 
Workshops für Groß und Klein helfen beim Erkunden 
der eigenen Kulturgeschichte im digitalen Raum.
 
In den ersten beiden Projektphasen (2017-2018) wur-
den über 60 Aktionstage, Infostände und Veranstaltun-
gen durchgeführt. Fünf weitere Schulaktionstage aus 
2018 fanden zu Beginn des Berichtsjahres statt.

Im April 2019 startete dann der dritte Projektlauf mit 
einem leicht überarbeiteten Konzept.

Mit unseren Angeboten für Schulen stärken und fördern 
wir die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schü-
lern sowie deren Lehrkräften. Um dies noch intensiver 
tun zu können, wurde das Angebot für Schulen aus-
gebaut und um einen Workshop zur Erstellung von 
VR-Touren erweitert.
  

Geschichte wird lebendig: 

Wie kann ich einen Erinnerungsort virtuell erlebbar 
machen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Schü-
ler*innen in unserem Workshop „VR-Touren“. In sieben 
Modulen lernen sie von der Recherche über den Um-
gang mit einer 360°-Kamera bis hin zum Storytelling 
alles, was sie zum Erstellen eines virtuellen Rundgangs 
brauchen. Mit moderner 360°-Technologie entstehen auf 
diese Weise spannende Momentaufnahmen verschiede-
ner, vom Bergbau gezeichneter Orte, die anschließend 
virtuell entdeckt werden können.

Vergangene Lebensweisen erfahren und 
erleben:

Mit Tablet, Smartphone und VR-Brille begeben sich die 
Schülerinnen und Schüler auf Spurensuche durch die 
Geschichte des saarländischen Bergbaus. An acht inter-
aktiven Stationen entdecken sie so die Lerninhalte der 
virtuellen Landesausstellung „Das ERBE“ auf spieleri-
sche Art und Weise und schulen gleichzeitig ihre Medi-
enkompetenz. Die Lehrkräfte erhalten je nach Bedarf 
Beratung und Unterstützung im Umgang mit digitalen 
Lehrmethoden und deren sinnvollen Einsatz im Unter-
richtsalltag.
 
Mit unseren Begegnungstreffs sowie speziellen mobilen 
Workshopangeboten können alle Interessierten in die 
virtuelle Bergbauwelt eintauchen.
 

Digitale Erinnerungskultur, 
digitales Kulturgedächtnis: 

Wie erlebe ich unsere Kultur und Berg-
baugeschichte online? Speziell geschulte 
Referenten sowie dafür entwickelte didak-
tische Programme helfen beim Erkunden 
der eigenen Kulturgeschichte im digitalen 
Raum. Noch nie dagewesene Perspektiven 
eröffnen sich, ein ganz modernes Erfahren 
von Kultur und Geschichte über Generatio-
nen hinweg wird geboten.

Zudem wurden im Berichtsjahr zum ersten 
Mal Erlebnistage mit „Das ERBE on Tour“ 
angeboten.
 

SR 3-SommerAlm 2019:

In Kooperation mit der Tourismus- und Kulturzentrale 
Neunkirchen sowie SR 3 war „Das ERBE on Tour“ beim 
Tag des Bergbaus zu Gast. In einem Festzelt konn-
ten die Besucherinnen und Besucher unter anderem 
mit einer VR-Brille virtuell ins Bergwerk einfahren, die 
Ausstellung an Tablets erkunden, ein Bergbau-Quiz 
lösen, spannenden Vorträgen von „Gräfin Frederike von 
Reden“ und „Kumpel Horst“ lauschen oder sich über das 
Projekt informieren.
 

Kulturwandertag Bergbau: 

Der zweite Erlebnistag richtete sich an Schulklassen 
und wurde in Kooperation mit der RAG-Repräsentanz 
und dem Landesinstitut für Pädagogik und Medien 
veranstaltet. Bei einem Tagesausflug zum ehemaligen 
Bergbaustandort Duhamel konnten die Schülerinnen 
und Schüler der Gemeinschaftsschule Schiffweiler 
vielfältige Einblicke in die Geschichte und Kultur des 
Bergbaus erhalten. Die besondere Verbindung des ge-
schichtsträchtigen Bergbaustandortes, der interaktiven 
Ausstellung „Bergbau. Unser Erbe“ der RAG-Repräsent-
anz, dem Workshop mit „Das ERBE on Tour“ sowie einer 
Wanderung zum Saarpolygon, machten den Tag zu 
einem besonderen Erlebnis. Aus der Zusammenarbeit 
hat sich eine nachhaltige Kooperation entwickelt. 

Auch künftig soll der „Kulturwandertag 
Bergbau“ saarländischen Schulen kostenlos 
angeboten werden.
 
Das Projekt wurde 2019 bei zahlreichen 
Veranstaltungen und Infoständen einem 
breiteren Publikum präsentiert. So konnten 
beispielsweise die Gäste der saarländi-
schen Landesvertretung in Berlin am Tag 
der deutschen Einheit „Das ERBE on Tour“ 
erleben. Aber auch beim LMS-Mediensom-
mer oder beim Schülertag der Staatskanz-
lei konnten sich die Besucherinnen und 
Besucher über das Projekt informieren 
und an den mobilen Stationen virtuell die 
Geschichte des saarländischen Bergbaus 
erleben.
 

In der dritten Projektphase (April bis Dezember 2019) 
wurden insgesamt 11 Schulaktionstage, 4 VR-Work-
shops, 10 Begegnungstreffs und Infostände sowie 2 
Eventtage veranstaltet.
 
Das Projekt wird von der RAG-Stiftung und der Staats-
kanzlei des Saarlandes gefördert. Die Projektleitung 
liegt bei der Landesmedienanstalt des Saarlandes. 
Schirmherr ist Ministerpräsident Tobias Hans.

LV Berlin Infostand

„Das ERBE“ auf der Sommeralm
Quelle: LMS
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#DoppelEinhorn

Die Kampagne #DoppelEinhorn jährte sich im Jahr 
2019 zum dritten Mal. Sie wurde vom Verein Medien-
Netzwerk SaarLorLux und der Landesmedienanstalt 
Saarland am 23. Mai 2017 ins Leben gerufen. Dieses 
Datum ist kein Zufall, denn es handelt sich um den Tag 
des Grundgesetzes und genau dafür setzt sich das Dop-
pelEinhorn in den sozialen Medien und im öffentlichen 
Raum ein: für unser Grundgesetz, unsere Demokratie, 
für Meinungsfreiheit und gegen Hass und Hetze.
 
Aufgrund des Erfolgs und der großen Resonanz 
der #DoppelEinhornPausen, konzentrierte 
sich das Projekt auch 2019 schwer-
punktmäßig auf praktische, medien-
pädagogische Präventionsarbeit in 
saarländischen Schulen. Das Ziel 
der #DoppelEinhornPausen be-
steht darin, junge Menschen ins-
besondere für das Thema Hate 
Speech, aber auch das daran 
angrenzende Phänomen Cyber-
mobbing zu sensibilisieren. Mit 
dieser Schulveranstaltung entwi-
ckeln Schülerinnen und Schüler 
ein Bewusstsein für Demokratie, 
Menschen- und Grundrechte, 
insbesondere für das Grundrecht 
der Meinungsfreiheit, Toleranz sowie 
ein Bewusstsein dafür, Verantwortung 
für das Fortbestehen unserer Demokratie 
zu übernehmen. Dank dieser Schulveran-
staltungen und der aktiven Nutzung der sozialen 
Netzwerke Facebook und Instagram konnte eine enor-
me Reichweite erzielt werden. Besonders aber auch 
die Einbindung bekannter, regionaler Influencer*innen 
als Workshopleiter, macht die Kampagne #DoppelEin-
horn noch populärer, da Jugendliche noch gezielter 
angesprochen werden. Die Kampagne wird seit ihrem 
Beginn von Schauspieler Pascal Kappés, Rapper EstA, 
Musikproduzent Eric Philippi, Gitarrist Georg Maier, 
YouTuber Dennis Keller von Ungekocht genießbar sowie 
von dem Gründer von Outdoor Nation, Rouven Christ, 
unterstützt. Als weitere InfluencerInnen konnten die 
Gewichtheberin Viviane Hähne sowie Singer/Songwriter 

Philipp Leon Altmeyer akquiriert werden. Des Weiteren 
bekam das DoppeEinhorn regelmäßig Unterstützung 
von dem Sänger Kevin Jenewein, der erfolgreich an 
der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ 
(DSDS) teilnahm.
 
Das #DoppelEinhorn war zudem auf verschiedenen 
Veranstaltungen im Saarland und außerhalb unterwegs. 
Hass und Hetze machen keinen Halt an territorialen 
Grenzen und somit ist es unabdingbar, die Inhalte des 

Projektes auch außerhalb des Landes zu pro-
pagieren. So besuchte das DoppelEinhorn 

etwa das „YOU Summer Festival“ in 
Berlin – Europas größtes Jugendevent. 

So wie die YOU Berlin, bot auch das 
TubeFestival in Dillingen Gele-
genheit, mit bundes- und sogar 
europaweit bekannten Influen-
cerInnen zu kooperieren, die 
die Kampagne mit ihrer wichti-
gen Botschaft über die eigenen 
sozialen Kanäle verbreiteten. 
Des Weiteren organisierte das 
Projekt gemeinsam mit der Villa 
Lessing – Liberale Stiftung Saar 

die Veranstaltung „Hat Deutschrap 
ein Antisemitismus-Problem? Live 

in Concert, on Stage und mit Antwor-
ten“. Das Thema des Antisemitismus 

im deutschen Rap wurde im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion mit dem Rapper EstA, dem 

aus Israel stammenden Rapper Ben Salomo sowie 
der Projektleiterin Karolina Kowol diskutiert.
 
Das Projekt wird mit Mitteln des Bundesprogrammes 
„Demokratie Leben!“ über das Sozialministerium 
gefördert. Eine zusätzliche Förderung erhält die 
Kampagne seit 2018 speziell für die Schulveranstaltun-
gen vom Landesministerium für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie. Das Projekt wird auch im Jahr 2020 
mit vielen Erneuerungen und Erweiterungen 
fortgeführt.

www.doppeleinhorn.org

Quelle: LMS

Doppeleinhorn am Gymnasium am Rotenbühl

Doppeleinhorn im Deutsch-Französischen GartenDoppeleinhorn am Gymnasium am Schloss
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Ausbildung
Mediengestalter Bild und Ton

Seit 1997 bildet die LMS Mediengestalter*innen Bild 
und Ton aus. Sie organisiert zudem federführend seit 
mehreren Jahren überbetriebliche Unterweisungsmaß-
nahmen zur Qualitätssteigerung für alle Ausbildungs-
jahrgänge. 

Die Unterweisungsmaßnahmen werden im Förderzeit-
raum 2018 bis 2020 vom Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr finanziell gefördert.

Die Auszubildenden der LMS produzierten im Berichts-
jahr Videospots zu unterschiedlichsten Themen 
(z.B. Trailer für den MKZ-Kurs „Erklärvideos für 
YouTube“, Tutorial für Onlinerland Saar oder Clip für den 
LMS-Betaraum mit Alexa), begleiteten Veranstaltungen 
(z.B. Lernfest, Eröffnung der Virtuellen Mehrgeneratio-
nenhäuser der Kampagne Onlinerland Saar) und zeich-
neten zahlreiche Beiträge im Rahmen der Saarbrücker 
Medienimpulse auf.
 

LMS Auszubildender Anton Schmitz

Mit der Gestaltung der Station „Schülernachrichten“ 
beim Schülertag der Staatskanzlei sowie dem hausin-
ternen Umbau des Radiostudios ergänzten die Auszu-
bildenden ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten im Rahmen 
der Ausbildung in der LMS.

Auch 2019 wurden die Auszubildenden Mediengestal-
ter*innen der LMS zu verschiedenen Medienunterneh-
men (u.a. RADIO SALÜ, Saarländischer Rundfunk,  

LEICO-Tonstudios) abgeordnet, wo sie unter produkti-
onsrelevanten Bedingungen praktische Erfahrungen im 
jeweiligen Spezialgebiet sammeln konnten.

Im Juli wurden die Abschlussarbeiten der Medien-
gestalter-Absolventinnen und -Absolventen des 
Jahrgangs 2019 in der LMS vorgestellt.

LMS Mediengestalter Fabian Baierschmitt
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Die Saarländische Filmförderung
und Filmcommission

Die LMS gründete im Januar 1998 gemeinsam mit dem 
Saarland die Gesellschaft zur Medienförderung Saar-
land - Saarland Medien – mbH (SLM). Geschäftsführer 
der Gesellschaft ist der Direktor der LMS. In den Auf-
sichtsrat entsenden das Saarland und die LMS jeweils 
drei Mitglieder. Amtierender Vorsitzender ist Prof. Dr. 
Stephan Ory (LMS), sein Stellvertreter Dr. Christopher 
Wolf (Saarland). Die beiden Gesellschafter stellen je 
Amtsperiode den Aufsichtsratsvorsitzenden im Wechsel.
 
Die SLM unterstützt im Rahmen der Filmförderung 
Filmschaffende von der Stoffentwicklung bis zur 
Verwertung und setzt sich für die Stärkung des Film- 
und Medienstandortes Saarland / Großregion ein.

Der Förderausschuss setzte sich aus den drei stimm-
berechtigten Mitgliedern Marisa Winter, Gabriella Bandel 
und Rüdiger Mörsdorf zusammen. Bei der Ausschuss-
konstellation wurde darauf geachtet, dass sowohl 
wirtschaftliche, als auch künstlerische und gesell-
schaftspolitische Kriterien bei der Förderempfehlung 
Berücksichtigung fanden.

Unterstützung von Langfilmen als Film 
Commission

Mit der Filmmotivdatenbank Location Guide und dem 
Portal für Filmdienstleister Production Guide unterstütze 
die SLM als Film Commission Filmschaffende bei der 
Realisierung ihrer Filmprojekte. Der Location Guide 
zählte zum Jahresende insgesamt 870 Filmmotive, 
davon 529 aus dem Saarland. Der Production Guide 
umfasste insgesamt 402 Mitglieder, wovon 351 aus dem 
Saarland stammen.

Weitere Informationen sind auf 
www.saarland-medien.de zu finden.

Kino achteinhalb
(48.000 Euro)

Kinowerkstatt St. Ingbert
(36.000Euro) 

Saarländisches Filmbüro
(26.000 Euro + 8.000 Filmschau 
Großregion)

Filmfestival Max Ophüls 
Preis
(30.000 Euro + 7.500 Euro 
Preisgeld)

Kreiskinderkino 
Merzig-Wadern
(3.500 Euro)

Günter Rohrbach Film-
preis
(3.500 Euro Preisgeld)

Institutionelle und 
Festivalförderung

Projektförderung                  

Lydia Bruna
„Roststadt“
(5.000 Euro Stoffentwicklungs-
förderung)

Philipp Majer & Lukas 
Ratius
„18 in Deutschland – Was 
für 1 Life“
(8.000 Euro Stoffentwicklungs-
förderung)

John Never
„(T)Oxygen“
(2.500 Euro Stoffentwicklungs-
förderung)

Rich and Famous Film
„Immenhof 2“
(12.000 Euro Produktions-
förderung)

R. Camilo Berstecher
„Die Kundin, das fabelhaf-
te Leben einer Kämpferin“
(12.000 Euro Produktions-
förderung)

Mirko Tomic
„Lebach – 50 Jahre nach 
dem Soldatenmord“
(10.000 Euro Produktions-
förderung)

Daniel Sosniok
„Dem Vogel geht’s gut“
(10.000 Euro Produktions-
förderung)

Volker Schütz
„Lichtjahre vorraus!“
(8.000 Euro Produktions-
förderung)

Lydia Kaminski
„Europe 1 – Die letzte 
Zukunft“
(7.500 Euro Produktionsförde-
rung)

Walter Schmuck
„Die Reise des jungen 
Don – Diarios de Don 
Quixote“
(5.000 Euro Produktions-
förderung)

Max Ophüls Preisverleihung 2019

Max Ophüls Preisverleihung 2019
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Die Game Base Saar

„Game On!“ hieß es im August 2018, als Minister-
präsident Tobias Hans und Uwe Conradt, Geschäfts-
führer der Saarland Medien, den Startschuss für die 
Game Base Saar, die saarländische Gamesförderung, 
gaben. Das Projekt ist bei der Gesellschaft zur Medien-
förderung Saarland – Saarland Medien mbH angesie-
delt. Unter dem Motto „fördern, bilden und vernetzen“ 
setzt die Game Base Saar seither ein 3-Säulen-Förder-
konzept um, um die Branche im Saarland zu stärken 
und Spieleentwickler*innen nachhaltig zu unterstützen.

Säule 1 – Förderung

Im Dezember 2019 wurde der Game Award Saar zum 
zweiten Mal vergeben. Die besten saarländischen Spie-
leentwickler*innen wurden mit Preisgeldern von 
insgesamt 41.500 € ausgezeichnet.
 
 

Bestes Spiel (10.000 €) – Johanna Puhl & Justus Henne 
„Nordlicht“

Bester Prototyp (10.000 €) – Jasmin Pfeiffer & Julian 
Colbus (DigiTales UG) „Lacuna“

Gründerpreis der Sparkasse SB (10.000 €) 
Sebastian Krause (battyRabbit UG) „Skuggor“

Nachwuchspreis (1.000 €) 
Julius Herrmann (Juke Games) „Switchy Roads“

Kinderpreis (500 €) – Jonathan Zeller „Racing Game“

Sonderpreis der Jury I (5.000 €) – Jasmin Pfeiffer & 
Julian Colbus (DigiTales UG) „Lacuna“

Sonderpreis der Jury II (5.000 €) – Julius Herrmann 
(Juke Games) „Switchy Roads“

Säule 2 – Qualifizierung

Im Rahmen der Qualifikationsförderung wurden 2019 
insgesamt 3 Masterclasses durchgeführt. Bei diesen 
Veranstaltungen gaben Expert*innen aus der 
Branche angehenden Programmierer*innen Einblicke in 
ihr Arbeitsfeld.
 
- 07. & 08.06.2019 – „Gamedesign“ 
Design Methods to improve every Game 
(Sven Schetzke / Ubisoft BlueByte)

- 16. & 17.08.2019 – „Entwicklung in Unity3D“ 
Projektentwicklung in Unity3D 
(Hans Böhme / bildundtonfabrik)

- 06.09.2019 – „Business à la mimimi“ 
Wirtschaftliches Know-How in der Gamesbranche 
(Johannes Roth / mimimi Games)

Säule 3 – Vernetzung & Vermarktung

Vom 25.–27.01.2019 organisierte die Game Base Saar 
die Teilnahme am Global Game Jam und stellte den 
Teilnehmer*Innen eine Jam-Site sowie Rundum-
betreuung. Im Rahmen dieses weltweiten, jährlich 
stattfindenden Events können Entwickler*innen 
innerhalb eines Wochenendes ein Spiel zu einem Thema 
entwickeln, das zum Start des Events bekannt gegeben 
wird. Weltweit wurden bei diesem Event mehr als 9.000 
Spiele programmiert. Das Saarland leistete seinen 
Beitrag mit dem Videospiel „Grandma Feeding Frenzy“, 
zu dem nicht nur die Spielmechaniken, sondern auch 
alle Grafiken und Animationen, sowie die Musik vor Ort 
erstellt bzw. komponiert wurden.

Ein weiterer Beitrag zur Vernetzung der Szene wurde 
durch die von der Game Base Saar organisierte Delega-
tionsfahrt zur Gamescom am 20.08.2019 geleistet. Hier 
konnte sich die saarländische Branche mit Akteuren aus 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft auf nationaler und 
internationaler Ebene vernetzen.

Gruppenbild Game Award Saar

Masterclass Gruppenfoto

Publikum Game Award Saar
Quelle: LMS
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Digitalisierung

Auch in 2019 schritt die Digitalisierung der Rundfunk-
versorgung weiter voran. Die fortdauernden Bemüh-
ungen der LMS um eine Digitalisierung des Radios 
erfuhren in 2019 durch die Einführung einer sog. 
Interoperabilitätsregelung im Telekommunikations-
gesetz, für die sich die LMS über Jahre stark gemacht 
hatte, ebenso zusätzliche Impulse wie durch die Bemü-
hungen der LMS um eine verbesserte Vermarktbarkeit 
von ausschließlich digital verbreiteten Hörfunkange-
boten. Die LMS war über ihren stv. Direktor an einer 
Arbeitsgruppe der TKLM beteiligt, die sich der digitalen 
Zukunft des terrestrischen Hörfunks widmete und dabei 
u.a. auf die Probleme einer Refinanzierbarkeit eines 
dauerhaften „Triplecast“ von Hörfunkangeboten (UKW, 
DAB+, IP) für private Anbieter aufmerksam machte.

Die vollständige Digitalisierung zunächst des Fernseh- 
und dann auch des Radioempfangs in Deutschland ist in 
2019 wieder ein Stück näher gerückt. Dazu trug nicht 
zuletzt auch der Umstieg zu einer vollständig digitali-
sierten Kabelverbreitung von Rundfunkangeboten bei. 
Die LMS moderierte diesen Umstieg im Saarland unter 
Beteiligung der betroffenen Kreise und machte presse-
öffentlich auf die Umstellung aufmerksam.

Die vollständige Digitalisierung des Fernsehempfangs ist 
auf der Zielgeraden – das belegten die Zahlen der 
Digitalisierungsberichte 2019 der Medienanstalten. 
Dabei bestätigte der Digitalisierungsbericht Video 2019 
den deutlichen Trend weg von der Nutzung des klassi-
schen Fernsehens hin zur Video-on-Demand-Nutzung, 
insbesondere in den jungen Altersgruppen. Knapp 39 
Prozent der regelmäßigen VoD-Nutzer greifen auf die 
Mediatheken der TV-Sender zu. Videoportale wie YouTu-
be liegen mit 40 Prozent nur knapp davor, darauf folgt 
die Nutzung von Streamingdiensten wie Netflix oder 
Amazon Video mit 38 Prozent. Außerdem setzt sich der 
Trend zur Videoübertragung über das Internet fort: Das 
Internet ist mit 21,2 Mio. Haushalten der weitverbrei-
tetste Empfangsweg für Videoinhalte. Dabei verfügen 
aber nach wie vor fast alle Haushalte auch über min-
destens einen „traditionellen“ Empfangsweg. 
  Gleichzeitig verschiebt sich die Gerätenutzung weiter: 
Bei den Jüngsten (14 bis 19 Jahre) betrachtet sogar 

knapp jeder Dritte das Smartphone als wichtigstes 
Empfangsgerät für den Videokonsum.

Die Ergebnisse des Audioberichts belegen unter an-
derem das starke Wachstum von DAB+ im Vergleich 
zur letzten Erhebung. Fast ein Viertel der Haushalte in 
Deutschland ist zuhause oder im Auto mit DAB+-Emp-
fangsgeräten ausgestattet, das entspricht mehr als 
neun Millionen Haushalten. Damit ist DAB+ auch ein 
Grund für die diesjährige Netto-Digitalisierungsquote im 
Hörfunk von 58 Prozent, was die Zukunft des digitalen 
Radioempfangs vielversprechend erscheinen lässt. 
Darüber hinaus zeigt der Online-Audio-Monitor, wie der 
Besitz von Smart Speakern die Audionutzung 
beeinflusst, wer welche Audioangebote nutzt und bei-
spielsweise auch, wann die Primetime der Podcasts zu 
verzeichnen ist.

Quelle: Pixabay
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FORSCHUNG: DATEN, FAKTEN UND 
ENTWICKLUNGEN

Medien- und Programmforschung leisten für die Lan-
desmedienanstalten einen wichtigen Beitrag zur Bewer-
tung der Medienlandschaft und Medieninhalte. Die LMS 
beteiligt sich im Rahmen der Zusammenarbeit regelmä-
ßig an der Vergabe von gemeinsamen Gutachten und 
Forschungsprojekten. Von besonderer Bedeutung ist 
hierbei die kontinuierliche Fernsehprogrammforschung, 
die im jährlichen „Content Bericht“ dokumentiert wird. 
Der jährlich erscheinende „Digitalisierungsbericht 
Audio“ bietet einen Einblick in die Entwicklung und die 
Trends der Audionutzung und analysiert die jüngsten 
Entwicklungen der Audiobranche. Der „Digitalisierungs-
bericht Video“ erschien 2019 zum 15. Mal. Im Fokus 
der Jubiläumsausgabe stehen der neue technische 
Standard 5G und dessen Möglichkeiten für die künftige 
Bildschirmnutzung, nicht nur was den Rundfunk betrifft. 
Der aktuelle „Vielfaltsbericht 2019“ der Medienanstalten 
zeigt aus verschiedenen Perspektiven, wie die Siche-
rung von Vielfalt in Zeiten der Volldigitalisierung gelin-
gen kann. Mit dem „Medienvielfaltsmonitor“ erheben 
die Landesmedienanstalten aktuelle und valide Daten 
über den Stand und die Entwicklung der Rundfunk- und 
Medienlandschaft. Die gattungsübergreifende Beobach-
tung der in Deutschland vorherrschenden Strukturen 
der Rundfunk- und Medienlandschaft soll Transparenz 
schaffen hinsichtlich der Verteilung (medialer) 
Meinungsmacht. Die Berichte und Gutachten informie-
ren nicht nur über den jeweiligen Sachstand. Durch ihre 
Kontinuität bilden sie auch eine wichtige Grundlage für 
Richtungsentscheidungen, die durch die Gemeinschaft 
der Medienanstalten zu treffen sind. 
Die Berichte und Gutachten sind unter 
www.die-medienanstalten.de abrufbar.

Getting ready for future regulation: For-
schung zu Intermediären

Auf den Medientagen München 2019 gaben die Landes-
medienanstalten einen Überblick über ihre laufenden 
Forschungsprojekte und Aktivitäten im Themenfeld 

Der Social Media, App- und Web-Report ist unter 
www.lmsaar.de/service/publikationen/ abrufbar.

Reichweitenanalyse Hörfunk

Die Reichweitenanalyse Hörfunk (Media Analyse MA) 
erhebt in zwei Befragungswellen pro Jahr die Hörer-
zahlen der Radioprogramme. Die MA-Zahlen bilden eine 
wichtige Grundlage für die Berechnung der Werbepreise 
und sind somit von zentraler Bedeutung für die Refinan-
zierung privater Radioveranstalter. Seit 2013 werden 
mit Unterstützung der LMS im Saarland statt regulär 
1.500 insgesamt über 2.000 Personen zu ihrer Radio-
nutzung befragt. Hierdurch werden kleinere Radio-
anbieter genauer erfasst und sollen starke Schwankun-
gen zwischen den einzelnen Erhebungen vermieden 
werden. Die wesentlichen Ergebnisse werden durch die 
Sender und in der Presse veröffentlicht.

Quelle: Pixabay

Medienintermediäre, die sich im Besonderen mit Trans-
parenz und Diskriminierungsfreiheit beschäftigen. U.a. 
wurden der Forschungsmonitor Informationsintermedi-
äre, die Mediengewichtungsstudie und eine Studie zum 
Thema „Politische Werbung und Microtargeting“ vorge-
stellt. 
Die LMS stellte die Studie „Datenspende – Google und 
die Bundestagswahl 2017“ vor. In diesem Projekt von 
Prof. Dr. Katharina Anna Zweig (TU Kaiserslautern) 
wurde ein sog. Black-Box-Ansatz verfolgt. Ziel dabei 
war es, einen Algorithmus, welcher als Geschäfts-
geheimnis der Öffentlichkeit nicht im Detail bekannt ist, 
zu analysieren und verstehen zu lernen. 
Zur Systematisierung der Forschungsergebnisse auch 
im Hinblick neuer Aufgaben durch den 2020 zu ratifi-
zierenden Medienstaatsvertrag (MStV) wirkt die LMS 
seit 2019 in der Arbeitsgruppe „Fernblick: Forschung 
Medienintermediäre“ mit. 

Social Media, App- und Web-Report

Auch 2019 hat die LMS ihre Aktivitäten zur Vielfalts-
sicherung mit einer strukturierten Beobachtung und 
Erfassung des digitalen Raumes fortgeführt. Mit dem 
Ziel der Unterrichtung von Politik und Öffentlichkeit 
erstellt die LMS seit März 2018 den „Social Media, App- 
und Web-Report“. Dieser ist das zusammengefasste 
Ergebnis des Webmonitorings der LMS, in ihm werden 
globale Tendenzen der Plattformökonomie genauso 
abgebildet wie die Bedeutung von neuen Akteuren oder 
traditionellen Medienangeboten. Enthalten sind u.a. die 
TOP 10 Deutschland bei Facebook, Youtube und 
Instagram, APP-Charts bei Android bzw. Apple sowie ein 
Ranking der Websites in Deutschland und im Saarland. 
Ziel des Reports ist es, recherchegestützte Erkenntnisse 
über Entwicklungen der digitalen Welt zu gewinnen, um 
deren Wandel zu verstehen und zu begleiten. Als 
Beispiel für ein Monitoring-Instrument wurde der Report 
in einer gemeinsamen Sitzung der Gremienvorsitzen-
denkonferenz (GVK) und Direktorenkonferenz der Lan-
desmedienanstalten (DLM) im März 2019 präsentiert. 

Programmanalyse saarländischer Radiosender

Alle zwei Jahre wird eine Programmanalyse privater 
saarländischer Hörfunkprogramme hinsichtlich ihrer Pro-
grammstruktur und Programminhalte, Aspekte der Pro-
grammqualität, ihrer Programmprofile und der Positionie-
rung der Sender zueinander durchgeführt. Die 
Programmanalyse 2018 wurde dem Medienrat der LMS im 
Dezember 2018 präsentiert. Die Programmanalyse 2018 
belegte erneut die Radio Stärken des Hörfunks bei 
Aktualität und Regionalität der Inhalte und damit als 
Medium mit hoher Identifikation zu Region und Menschen. 
Die Ergebnisse der Programmanalyse bilden eine wichtige 
Grundlage zur Beurteilung der Medienvielfalt, sie erlauben 
aber auch den Veranstaltern selbst einen unabhängigen 
Blick auf das eigene Programm. Daher hat im November 
2019 der LMS-Medienrat eine erneute Programmanalyse 
der im Saarland durch die LMS zugelassenen und über 
UKW zu empfangenden Hörfunkprogramme für das Jahr 
2020 beschlossen.
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Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Zentrum für digitale Kompetenz

Entdecken, Erleben, Staunen und Informieren: 
Um den Menschen die Chancen der Digitalisierung 
verständlich zu machen, hat die LMS zwei 
„LMS-Betaräume“ eingerichtet, in denen VR-Brillen, 
AR-Angebote, Social Media Apps, Coding-Anwendungen 
u. v. m. getestet werden können. Interessierte aller 
Altersstufen haben zu den wöchentlichen Besuchszeiten 
die Möglichkeit, sich in den beiden Räumen auf eine 
Erlebnisreise in die Welt der digitalen Medien zu bege-
ben. Erstmalig fanden monatliche Themenspecials statt, 
z.B. zum Thema Smart Home.

Anlässlich des Safer Internet Day im Februar 2019 
informierten die Arbeitskammer des Saarlandes und die 
LMS mit Timo Speith, Philosoph und Informatiker von 
der Universität des Saarlandes, über medienethische 
Fragestellungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.
 

Beim LMS-Mediensommer öffnete die LMS ihre Türen für 
rund 250 Gäste, die sich in verschiedenen Vorträgen und 
Workshops ein Bild über die LMS und ihre Projekte ma-
chen konnten. Mit dabei waren u. a. die privaten saarlän-
dischen Rundfunkveranstalter und der FiFa-Top 32-Spieler 
Dominik Schwenk aka Schwenker1991, der über das 
Berufsbild eSportler informierte.

Zum 70. Jubiläum des Grundgesetzes und zum 30. 
Jahrestag des Mauerfalls haben die LMS, die Siebenpfeif-
fer-Stiftung und der Saarländische Journalistenverband 
im Rahmen der Reihe #Pressefreiheit dazu eingeladen, 
die Funktion von Journalismus und freien Medien für die 
Demokratie und die Bedeutung von Qualitätsjournalismus 
und Pressefreiheit als Grundlage für die Meinungsfreiheit 
und Meinungsvielfalt im Jahr 2019 zu beleuchten. Unter 
den Referenten war u. a. der Bundesbeauftragte für die 
Stasi-Unterlagen, Roland Jahn.

Darüber hinaus hat die LMS diverse kleinere Veranstaltun-
gen sowie zahlreiche Workshops und Seminare für unter-
schiedliche Zielgruppen ihres MedienKompetenzZentrums 
angeboten.

Teilnehmer am Betaraum-Special „Augmented Reality“

Quelle: LMS

LMS Mediensommer 2019

Eröffnung Safer Internet Day 2019 durch Uwe Conrad
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Saarbrücker Medienimpulse 

Ausschnitte aus Veranstaltungen, Statements und Inter-
views zu Themen aus der Medienwelt werden regelmä-
ßig im Portal Saarbrücker Medienimpulse veröffentlicht: 
www.medien-impulse.de. Die LMS und ihre Projekte 
sind außerdem auf Facebook, Twitter, Instagram und 
YouTube präsent, wo laufend über aktuelle Entwicklun-
gen und Neues aus der Medienwelt informiert wird.

 

Social Media, App- und Web-Report

Seit März 2018 bietet die LMS 
regelmäßig kompakte Informationen 
zu wichtigen digitalen Medienange-
boten. So vielfältig das Angebot im 
Netz einerseits insgesamt ist, haben 
sich andererseits Online-Plattformen 
herausgebildet, die Teilmärkte 
dominieren. Der Report informiert 
über die Zugriffszahlen, sowohl im 
deutschen Gesamtmarkt, als auch 
in Teilmärkten. Ziel ist es mit diesen 
Kurzinformationen Akteure der 
Politik, Gesellschaft, Wissenschaft 
und Medien auf dem aktuellen 
Stand in Sachen Digitalisierung zu 
halten, um durch gemeinsame Kenntnisse, Erkenntnis-
se und Erfahrung in der digitalen Welt den Wandel zu 
verstehen und zu begleiten.

Programmbeschwerde.de

Das Portal www.programmbeschwerde.de der Medien-
anstalten erfuhr im Jahr 2019 erneut einen überdurch-
schnittlich hohen Zuspruch Das Beschwerdeteam der 
LMS bearbeitete insgesamt 2.058 Fälle (s. a. Seite 16). 
Dabei spiegeln die Beschwerden aktuelle medienrecht-
liche Fragestellungen sowie gesellschaftlich diskutierte 
Problemlagen in der Entwicklung und Nutzung einer 
konvergenten Medienöffentlichkeit wider. So sind 
Beschwerden zu Angeboten von Streaming-Diensten 

und Glücksspielwerbung von Online-Casinos 2019 erst-
mals vermehrt bei der Programmbeschwerde einge-
gangen. Auch die Zahl der Beschwerden über Teleme-
dienangebote hat sich wieder erhöht. Das Portal bietet 
neben dem Beschwerdetool auch übersichtlich aufberei-
tete Informationen zu Regulierung und Aufsicht.

Förderung des Medien- und Filmstandortes 

Seit 1999 führt die LMS die Geschäfte der Saarland 
Medien GmbH die gemeinsam von Saarland und LMS 
gegründet wurde. Schwerpunkte bilden u. a. die För-
derung von Filmproduktionen sowie die institutionelle 
Förderung von kommunalen Kinos und Festivals. Die 

Saarland Medien betreut 
zudem den Location und 
den Production Guide 
Großregion. 

2018 übernahm die 
Gesellschaft zudem die 
saarländische Games-
förderung, Game Base 
Saar. Im Dezember 2019 
wurden zum zweiten Mal 
saarländische Spielent-
wickler beim Game Award 

Saar ausgezeichnet. 
Die Game Base Saar hat 
sich zudem an der Ring-
vorlesung „Games, 
Games, Games!“ be-
teiligt und eine Games 
Masterclass angeboten.

 

Die LMS in der 
VR-Arena Saarbrücken

Im Verein MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. haben sich 
20 Wirtschaftsunternehmen ebenso wie Einrichtungen 
der öffentlichen Hand in der Großregion die Förderung 
einer engeren und effizienteren Kooperation im Medien-
bereich zum Ziel gesetzt.
 

Folgende Projekte wurden 2019 im Einzelnen 
betreut: 

„Onlinerland Saar“ als die größte 
saarländische Internetqualifizie-
rungsinitiative.

 

Die „Virtuellen Mehrgenerationen-
häuser.“

Die Initiative „#DoppelEinhorn“ für 
Demokratie und Meinungsfreiheit.

Die virtuelle Landesausstellung 
„Das ERBE on Tour“ – zu 250 
Jahren Bergbaugeschichte.

Das Projekt „Media & Me – 
Backstage bei Medienberufen“, 
das dem Mediennachwuchs in der 
Großregion eine strukturierte, 
grenzüberschreitende Berufs-
orientierung anbietet.
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